












































http://de.wikipedia.org/wiki/Unstrut-Hainich-Kreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Wartburgkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenach
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Hersfeld-Rotenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwalm-Eder-Kreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kassel
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelgebirge
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaufunger_Wald
http://de.wikipedia.org/wiki/Hann._M%C3%BCnden
http://de.wikipedia.org/wiki/Fulda_%28Fluss%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Weser














































































































































































































 
Lokaler Nahverkehrsplan für den Werra-Meißner-Kreis 

Anforderungsprofil 

Seite 126 

Wichtige Finanzierungsquellen für alle lokalen Aufgabenträger sind 

 Zuwendungen des Landes Hessen für den lokalen Verkehr (ehem. Infrastrukturkos-
tenhilfe), die u. a. über die Regionalisierungsmittel des Bundes gespeist werden (vgl. 
§ 12 Abs. 1 HÖPNVG), 

 Strukturhilfen des Landes Hessen für ländliche Räume, 

 Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG, 

 Erstattungen für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten nach § 148 
SGB IX. 

Die Höhe der Mittel aus den einzelnen Quellen variiert je nach Landkreis bzw. Aufga-
benträgergebiet. Weitere Quellen zum Ausgleich des Defizits stellen originäre Mittel 
aus dem Kreishaushalt dar, zumeist aber durch die Kommunen über deren Kreisumlage 
bereitgestellt. Unter bestimmten Rahmenbedingungen können dem ÖPNV über einen 
steuerlichen Querverbund Finanzierungsmittel zufließen. Einige Städte und Gemeinden 
treten direkt als Besteller und Auftraggeber von lokalen Verkehrsdienstleistungen auf, 
die ihr innergemeindliches Angebot zumeist über ihre Versorgungsunternehmen (Quer-
verbundsgedanke), aber auch direkt über den kommunalen Haushalt finanzieren. Aus-
weislich § 5 Abs. 3 HÖPNVG erwächst aus dem Einverständnis eines Landkreises, dass 
eine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde freiwillig Aufgaben des ÖPNV in eigener 
Verantwortung wahrnehmen kann, keine Verpflichtung des Aufgabenträgers (Land-
kreis bzw. LNO), diese Verkehre zu übernehmen oder zu finanzieren. 

Beschlüsse über Kürzungen der Regionalisierungsmittel oder der Ausgleichszahlungen 
für den Ausbildungsverkehr sowie über die zulässigen Verwendungszwecke dieser Mit-
tel werden auf Bundes- bzw. Landesebene gefällt und liegen somit außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereichs der lokalen Aufgabenträger, gehen aber in der Konsequenz zu 
deren Lasten. In der Folge sind ebenfalls die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
betroffen, wenn sie direkt (als Besteller von Leistungen) oder indirekt (über Kreisumla-
ge) die Kürzungen mit eigenen Haushaltsmitteln ausgleichen müssen. Deren Finanzie-
rungsbereitschaft hängt – neben kommunalpolitischen Präferenzen – von ihrer finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit ab, die konjunkturellen Schwankungen und wirtschaftsstruktu-
rellen Wandlungsprozessen unterliegt. 

Ein hochwertiges und für die Fahrgäste attraktives öffentliches Nahverkehrsnetz, das 
zur langfristigen Kundenbindung auch kontinuierlich Bestand haben soll, ist daher fi-
nanziellen Unwägbarkeiten ausgesetzt, die auch kurzfristig eintreten können und jen-
seits der Entscheidungs- und Einflusskompetenzen der Kostenträger liegen. Der lokale 
straßengebundene ÖPNV in Aufgabenträgerschaft der Landkreise ist davon besonders 
berührt und dessen Kostenträger finanziell schnell überfordert, wenn Bundes- und Lan-
desmittel gekürzt werden. Dieser Unsicherheitsaspekt wiegt bei langfristigen vertragli-
chen Bindungen an Verkehrsunternehmen im Besteller-Ersteller-Verhältnis, wie es im 
Ausschreibungswettbewerb der Regelfall ist, besonders schwer. Vertragliche Bindungen 
an Verkehrsunternehmen erstrecken sich auch auf die Leistungen der Städte und Ge-
meinden gemäß § 5 Abs. 3 HÖPNVG. 

Daher ist es unabdingbar, dass der Besteller im Vorfeld der Vergabe den Umfang und 
die Struktur der zu beauftragenden Leistung in einem verkehrsplanerischen Prozess – 
unter Beachtung der Vorgaben des Nahverkehrsplans – der tatsächlichen bzw. prognos-
tizierten Fahrgastnachfrage und der daraus abzuleitenden Einnahmesituation gegen-
überstellt, bevor eine mehrjährige vertragliche Bindung an ein Leistungsvolumen und 
eine bestimmte Betriebsform erfolgt. Dies setzt detaillierte Kenntnisse über die Raum-
struktur, das Fahrgastaufkommen und dessen Zusammensetzung im Ist-Zustand und für 
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einen Prognosehorizont voraus. In der Phase der Angebotsplanung für die auszuschrei-
benden Leistungen sind daher Umstellungen bisher fest bedienter Linienbusfahrten auf 
Bedarfsbedienung durch AST oder Rufbus besonders unter Grenzkostenbetrachtungen 
zu prüfen (Flexibilisierung des Angebots). Bei instabilen Verhältnissen hinsichtlich des 
Fahrgastaufkommens, der Einnahmesituation und der Finanzierungsquellen ist als ein 
Ausweg eine kürzere Vertragslaufzeit in Betracht zu ziehen. 

Leistungsanpassungen durch den Auftraggeber sind während der Vertragslaufzeit eines 
Verkehrsvertrages unter bestimmten Umständen möglich, die jedoch nicht einseitig zu 
Lasten des Verkehrsunternehmens gehen dürfen. Insbesondere folgende Konstellatio-
nen sind denkbar: 

 In den Verträgen wird – wie bisher – eine Zu- und Abbestellklausel in Höhe von 10 % 
der ausgeschriebenen Kilometerleistung vereinbart. 

 Über den Grenzwert von 10 % hinaus wird ein ordentliches Abbestellrecht unter Bei-
behaltung der Gewinnmargen für das Verkehrsunternehmen für die Restlaufzeit des 
Vertrages sowie ggf. der Übernahme steigender, anteilig umzulegender Fixkosten (z. 
B. für Fahrzeuge) vereinbart. Die Festlegung einer angemessenen Gewinnmarge so-
wie der ggf. zu berücksichtigenden Fixkosten sollte unter Hinzuziehung eines unab-
hängigen Gutachters bzw. Schlichters erfolgen. 

 Ein vergleichbares Verfahren würde auch zum Tragen kommen, falls der Besteller 
während der Laufzeit eines kombinierten Vertragsverhältnisses aus besonderen 
Gründen heraus Umschichtungen zwischen den Leistungsanteilen für Fest- und Be-
darfsbedienung vornehmen sollte, sofern es dabei zu gravierenden Veränderungen 
bei den Fahrzeugen und den Fahrpersonalen kommen sollte. 

 In den Ausschreibungen werden Angaben über Marktaustrittskosten gefordert, 
durch die Bieter kalkuliert, gesondert ausgewiesen und in den Verträgen vereinbart. 
Hierdurch könnte ein Verkehr noch während der Laufzeit eines Verkehrsvertrages 
eingestellt werden. Der Verkehrsunternehmer würde über die Zahlung der Mark-
taustrittskosten „aus dem Vertrag gekauft“ werden. 

 Aus Gründen der genannten finanziellen Unwägbarkeiten sind die im Nahverkehrs-
plan aufgestellten und regelmäßig zu erfüllenden Anforderungen stillschweigend 
an einen grundsätzlichen Finanzierungsvorbehalt geknüpft. Nur in seltenen und eng 
auszulegenden Ausnahmefällen kann eine vertragliche Verpflichtung aufgrund feh-
lender bzw. nicht mehr verfügbarer Finanzierungsmittel aufgelöst werden. 
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3 Rechtsgrundlagen zur Ausgestaltung des ÖPNV 

3.1 Ausreichende Bedienung 

Im Vordergrund der Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrssystems steht die sog. 
„ausreichende Bedienung“ der Bevölkerung mit Leistungen im ÖPNV, auf die in einer 
Reihe von Bundes- und Landesgesetzen Bezug genommen wird (Regionalisierungsge-
setz, Hessisches ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz). Da diese Begrifflichkeit in 
den Gesetzen weder näher erläutert noch konkretisiert wird, ist der Nahverkehrsplan 
somit ein geeignetes Instrument, die „ausreichende Bedienung“ für das Wirkungsgebiet 
eines Aufgabenträgers zu definieren. 

In § 1 Abs. 1 RegG heißt es einleitend: 

„Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe 
der Daseinsvorsorge.“ 

Den entsprechenden Wortlaut des PBefG findet man in § 8 Abs. 3 Satz 1 PBefG, der ver-
kürzt lautet, dass hinsichtlich „[…] einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr […]“ Sorge zu tragen ist. 

Das Hessische ÖPNV-Gesetz schreibt in § 4 Abs. 1 zur ausreichenden Bedienung: 

„Eine im öffentlichen Verkehrsinteresse ausreichende Verkehrsbedienung ist 
als Aufgabe der Daseinsvorsorge nach dem Stand und der Entwicklung der 
Mobilitätsnachfrage entsprechend den regionalen und örtlichen Gegeben-
heiten zu gestalten.“ 

Die Rolle der Aufgabenträger für den ÖPNV in diesem Zusammenhang stellt § 5 Abs. 2 
HÖPNVG heraus: 

„Die Aufgabenträger stellen eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung 
mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen des 
betreffenden Nahverkehrsplanes […] sicher.“ 

Mit der Operationalisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs der „ausreichenden 
Bedienung“ im Nahverkehrsplan werden durch den Aufgabenträger zwei Intentionen 
verfolgt: 

 Durch den Aufgabenträger wird eine Festlegung dahingehend getroffen, was dieser 
in Bezug auf die von ihm zu verantwortenden Systemkomponenten Verkehrsinfra-
struktur – in Abstimmung mit den dafür zuständigen Baulastträgern wie Städten 
und Gemeinden – und Verkehrsangebot als „ausreichend“ bzw. „angemessen“ im 
Sinne der Weiterentwicklung des ÖPNV-Systems und der Schaffung diesbezüglicher 
quantitativer und qualitativer Mindestanforderungen und -standards ansieht. Bei 
dieser Konkretisierung der „ausreichenden Bedienung“ handelt es sich um ein Hand-
lungskonzept unter Maßgabe des finanziellen Rahmens während der Laufzeit des 
Nahverkehrsplans. 

 Bei der Genehmigung einer Linie des straßengebundenen ÖPNV durch die Geneh-
migungsbehörden muss die Verkehrsleistung, also das Verkehrsangebot dieser Linie 
eine „ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen“ (d. h. aus-
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reichende Verkehrsbedienung) (§ 8 Abs. 3 Satz 1 PBefG) aufweisen. Dabei kann die 
Genehmigung versagt werden, wenn der beantragte Verkehr mit dem vom Aufga-
benträger beschlossenen Nahverkehrsplan nicht in Einklang steht (vgl. §§ 13 Abs. 2a 
S. 1; 8 Abs. 3 S. 2 PBefG). 

3.2 Allgemeine Anforderungen gemäß HÖPNVG 

Das Hessische ÖPNV-Gesetz (HÖPNVG) nennt in mehreren Absätzen allgemeine Anfor-
derungen an die Ausgestaltung des ÖPNV. In § 4 Abs. 2 werden dazu Kriterien aufge-
zählt, die zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen des öffentlichen Personennahver-
kehrs gehören: 

„Eine regelmäßige Bedienung, möglichst kurze Reisezeiten, Anschluss- und 
Übergangssicherheit, Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und aktuelle Fahr-
gastinformationen, ein leicht zugängliches und transparentes Fahrpreis- und 
Vertriebssystem sowie ausreichende Kapazitäten sind als wichtigste Leis-
tungsmerkmale des öffentlichen Personennahverkehrs anzustreben.“ 

Ebenso werden neben intramodalen Umsteigemöglichkeiten zwischen SPNV und stra-
ßengebundene ÖPNV auch die Verknüpfungen zu anderen Verkehrsmitteln (Intermoda-
lität) sowie umwelt- und sozialpolitische Belange hervorgehoben (§ 4 Abs. 3 HÖPNVG): 

„Die verschiedenen Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs sollen 
untereinander und mit den Angeboten anderer Verkehrssysteme verknüpft 
werden. Die Umweltverträglichkeit ist als besondere Stärke weiterzuentwi-
ckeln, der sozialen Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs ist be-
sonders Rechnung zu tragen.“ 

3.3 Regionale und lokale Linien und deren Aufgabenträger 

Für das Gebiet des Werra-Meißner-Kreises nehmen zwei Aufgabenträger die Belange 
des straßengebundenen ÖPNV wahr, deren Verkehrsangebote sich gegenseitig ergän-
zen. Zum einen ist dies der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) als Aufgabenträger-
organisation für die regionalen Linien (§ 6 Abs. 2 HÖPNVG): 

„Die Aufgabenträger nehmen die Belange nach § 7 Abs. 112 gemeinsam in 
Verkehrsverbünden wahr und sind auf einen Ausgleich der unterschiedlichen 
Anforderungen an den öffentlichen Personennahverkehr in den unterschied-
lichen Räumen bedacht. Verkehrsverbünde sind der Nordhessische Verkehrs-
verbund (NVV) […].“ 

Zum anderen fallen die lokalen Linien dem Werra-Meißner-Kreis als Aufgabenträger zu. 
Eine Abgrenzung zwischen „regionalen“ und „lokalen“ Linien wird in § 2 Abs. 4 
HÖPNVG13 getroffen: 

„Regionaler Busnahverkehr ist der öffentliche Personennahverkehr, der im 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Sinne des Personenbeförderungsge-
setzes erbracht wird und der deshalb als regionale Linie in den regionalen 

                                                 
12  Schienenpersonennahverkehr, Verbundbusverkehr und regionaler Busnahverkehr 
13  HÖPNVG vom 01.12.2005, geändert durch Gesetz vom 29. November 2012 (GVBl S. 466) 
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Nahverkehrsplan aufgenommen ist. Der übrige öffentliche Personennahver-
kehr ist lokaler Verkehr.“ 

Gemäß diesen Definitionen des Hessischen ÖPNV-Gesetzes vom 01.12.2005 (geändert 
durch Gesetz vom 29. November 2012) ist der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) 
zuständige Aufgabenträgerorganisation für den gesamten SPNV in Nordhessen und für 
diejenigen Linien des straßengebundenen ÖPNV, die als regionale Linien in den regio-
nalen Nahverkehrsplan aufgenommen sind. Die regionalen Buslinien auf dem Gebiet 
des Werra-Meißner-Kreises sind im Angebotskonzept (Kapitel V) nachrichtlich aufgelis-
tet und planerisch behandelt. 

Die Festlegung der regionalen Linien des straßengebundenen ÖPNV erfolgt im Einver-
nehmen zwischen regionalem Aufgabenträger und lokalen Aufgabenträgern. Alle übri-
gen Linien sind lokale Linien. Eine regionale Linie muss nicht zwingend eine Kreisgrenze 
überschreiten, sondern deren Status kann sich stattdessen an den im Regionalplan aus-
gewiesenen Regionalachsen und überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachsen sowie 
an den Erfordernissen eines verbundweiten Grundnetzes orientieren. Diese Regelung 
wird der verkehrlichen Situation in den Flächenlandkreisen gerecht. 

Damit eine Linie des straßengebundenen ÖPNV im vorliegenden Nahverkehrsplan als 
regionale Linie eingestuft werden kann, sollten einige Kriterien bzw. Merkmale über-
wiegend erfüllt sein, wobei eine generelle Aufteilung in zwei Bedienungstypen zur bes-
seren Ausdifferenzierung hilfreich ist. 

Eine regionale Linie des Stadt-Umland-Verkehrs Kassel sollte folgende Kriterien erfüllen: 

 Die Linienführung geht (radial) vom Oberzentrum Kassel aus und überschreitet so-
mit Kreisgrenzen. 

 Die Linie nimmt Verbindungsfunktionen zwischen Kassel und den Umlandgemein-
den im Verdichtungs- und Ordnungsraum wahr. 

 Die Linie übernimmt zugleich Erschließungsfunktionen in den Umlandgemeinden (i. 
S. einer gewissen Feinbedienung der Stadt- und Ortsteile). 

 Die Linie ist an regionale Netzknoten angebunden, zumindest einseitig in der Stadt 
Kassel (SPNV, Tram). 

 Das Fahrtenangebot ist auf die Belange des Jedermann-Verkehrs ausgerichtet. 

Eine regionale Linie außerhalb des Verdichtungsraumes Kassel („in der Region“) sollte 
folgende Merkmale aufweisen: 

 Der Linienverlauf orientiert sich an den im Regionalplan Nordhessen ausgewiesenen 
Regionalachsen sowie an den überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachsen (vgl. 
Kap. II 1.1.3). 

 Die Linie nimmt Verbindungsfunktionen zwischen Mittelzentren – und ggf. dem 
Oberzentrum Kassel – wahr. 

 Die Linie ist an regionale Netzknoten angebunden (SPNV, Stadt-Umland-Tram, ZOB 
in Mittelzentren). 

 Die Regelfahrten der Linie überschreiten Kreis-, Landes- und/oder Verbundgrenzen. 

 Bei entsprechender Linienführung übernimmt die Linie abgestimmten Schienener-
gänzungs- bzw. -parallelverkehr. 

 Das Fahrtenangebot ist auch auf die Belange des Jedermann-Verkehrs ausgerichtet. 
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3.4 Barrierefreiheit 

Der Barrierefreiheit kommt bei der Gestaltung der stationären Infrastruktur, der Aus-
stattung der Fahrzeuge und der Fahrgastinformation eine besondere Bedeutung zu. 
Grundlage dafür ist das Behindertengleichstellungsgesetz, das Barrierefreiheit wie folgt 
definiert (§ 4 BGG): 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ 

Zur Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich Verkehr weist § 8 Abs. 2 BGG auf ein-
schlägige Rechtsvorschriften des Bundes hin: 

„Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Stra-
ßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel 
im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen 
Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende lan-
desrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“ 

Die entsprechenden Paragraphen aus dem Hessischen Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen lauten sinngemäß (vgl. § 3 Abs. 1 HessBGG und § 10 Abs. 
2 HessBGG). 

Das Personenbeförderungsgesetz bezieht hinsichtlich der Barrierefreiheit neben Men-
schen mit Behinderungen alle Fahrgäste ein, die in irgendeiner Weise mobilitätseinge-
schränkt im weiteren Sinne sind. Dies kann somit auch auf Fahrgäste mit Kinderwagen 
oder viel Gepäck zutreffen. An den Aufgabenträger, der den Nahverkehrsplan aufstellt 
und beschließt, wird daher explizit der Auftrag formuliert, Aussagen zur zeitlichen Um-
setzung erforderlicher Maßnahmen zur Herstellung barrierefreier Verkehrsmittel zu 
treffen. Im Sinne des § 8 Abs. 2 BGG ist folgender Auszug aus § 8 Abs. 3 PBefG daher als 
eine einschlägige Rechtsvorschrift des Bundes für den (straßengebundenen) ÖPNV zu 
verstehen: 

„Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollstän-
dige Barrierefreiheit zu erreichen. […] Im Nahverkehrsplan werden Aussagen 
über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der 
Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer früh-
zeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder 
Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind 
angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.“ 

Zur Barrierefreiheit bezieht das Hessische ÖPNV-Gesetz als landesrechtliche Vorschrift 
ebenfalls Stellung (§ 4 Abs. 6 HÖPNVG): 

„Die Fahrzeuge, die baulichen Anlagen und die Fahrgastinformationen sol-
len so gestaltet werden, dass sie die Belange behinderter und anderer Men-
schen mit Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichtigen und den Anforderun-
gen an die Barrierefreiheit so weit wie möglich entsprechen.“ 
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Rechtliche Bestimmungen zur Barrierefreiheit bei Busfahrzeugen 

Bezüglich der barrierefreien Nutzung von Kraftomnibussen im Linienverkehr für Perso-
nen mit Gehbehinderungen und für Rollstuhlfahrer sind die Ausführungen des § 30d 
Abs. 4 StVZO maßgebend: 

„Kraftomnibusse mit Stehplätzen, die die Beförderung von Fahrgästen auf 
Strecken mit zahlreichen Haltestellen ermöglichen und mehr als 22 Fahrgast-
plätze haben, müssen zusätzlich den Vorschriften über technische Einrich-
tungen für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität 
nach den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspre-
chen. Dies gilt für andere Kraftomnibusse, die mit technischen Einrichtungen 
für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität ausgestat-
tet sind, entsprechend.“ 

Der hier erwähnte Anhang zur StVZO verweist auf die Richtlinie 2001/85/EG14 des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2001 über besondere Vorschrif-
ten für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen (außer dem 
Fahrersitz), also mit Kraftomnibussen. Die technischen Bestimmungen gemäß Anhang 
VII der Richtlinie sind in diesem Zusammenhang anzuwenden. 

Die Richtlinie 2001/85/EG unterscheidet – ähnlich wie die StVZO – bei den Kraftomnibus-
sen zwischen Stadtbussen (Klasse I) 15, Bussen für den „Überlandverkehr“ (Klasse II)16 und 
Reisebussen (Klasse III)17. 

In Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/85/EG werden an Kraftomnibusse der Klasse I, also 
an Fahrzeuge für den Stadtlinienverkehr, folgende Anforderungen an die barrierefreie 
Nutzung durch Personen mit eingeschränkter Mobilität gestellt: 

„Fahrzeuge der Klasse I müssen für Personen mit eingeschränkter Mobilität, 
einschließlich Rollstuhlfahrer, gemäß den technischen Vorschriften des An-
hangs VII zugänglich sein.“ 

Für die Fahrzeuge der Klassen II (Busse für den „Überlandverkehr“) und III (Reisebusse) 
gibt es hinsichtlich der Zugänglichkeit und der Nutzung durch mobilitätseingeschränkte 
Personen – im Gegensatz zu den Fahrzeugen der Klasse I (Stadtbusse) – einen Ermes-
sensspielraum, der in Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/85/EG wie folgt formuliert ist: 

„Es steht den Mitgliedstaaten frei, für die Verbesserung der Zugänglichkeit 
von anderen Fahrzeugen als denen der Klasse I die geeignetste Lösung zu 
wählen. Wenn jedoch andere Fahrzeuge als Fahrzeuge der Klasse I mit Ein-
richtungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität und/oder Rollstuhl-

                                                 
14 Durch Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 vom 13.07.2009 ist Richtlinie 2001/85/EG mit 

Wirkung vom 01.11.2014 aufgehoben. 
15 Klasse I: „Fahrzeuge mit Stehplätzen, die die Beförderung von Fahrgästen auf Strecken mit 

zahlreichen Haltestellen ermöglichen“ (Anhang I Nr. 2 Ziffer 2.1.1.1. der Richtlinie 2001/85/EG). 
16 Klasse II: „Fahrzeuge, die hauptsächlich zur Beförderung sitzender Fahrgäste gebaut und so 

ausgelegt sind, dass die Beförderung stehender Fahrgäste im Gang und/oder in einem Bereich, 
der nicht größer ist als der Raum von zwei Sitzbänken, möglich ist“ (Anhang I Nr. 2 Ziffer 
2.1.1.2. der Richtlinie 2001/85/EG). 

17 Klasse III: „Fahrzeuge, die ausschließlich für die Beförderung sitzender Fahrgäste gebaut sind“ 
(Anhang I Nr. 2 Ziffer 2.1.1.3. der Richtlinie 2001/85/EG). 
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fahrer ausgestattet sind, müssen diese Fahrzeuge den einschlägigen Vor-
schriften des Anhangs VII entsprechen.“ 

Eine Aussage des Artikels 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/85/EG ist, dass im Falle des Vor-
handenseins von Einrichtungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität bzw. für 
Rollstuhlfahrer in Fahrzeugen der Klassen II und III ebenfalls die technischen Bestim-
mungen wie für die Fahrzeuge der Klasse I einzuhalten sind (Anhang VII zur Richtlinie 
2001/85/EG). Sind solche Einrichtungen in keiner Weise vorhanden, entfällt die Einhal-
tung der technischen Bestimmungen des Anhangs VII zur Richtlinie 2001/85/EG. 
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4 Anforderungen an die Barrierefreiheit im ÖPNV 

Bei dem Begriff der „Barrierefreiheit“ wird im Verkehrsbereich in der Außendarstellung 
nicht selten ausschließlich auf die Nutzergruppe der Gehbehinderten und der Rollstuhl-
fahrer fokussiert. In der konsequenten Umsetzung des § 4 BGG umfasst die Forderung 
nach „Barrierefreiheit im ÖPNV“ grundsätzlich alle Nutzergruppen mit eingeschränkter 
Mobilität, darunter Hochbetagte, Gehörlose, Seh- und Greifbehinderte sowie Personen 
mit Konzentrations- und Orientierungsbeeinträchtigungen (vgl. BMVBS 2008, S. 5). Für 
diesen heterogenen Personenkreis ist in der Konsequenz die Möglichkeit einer eigen-
ständigen, selbstbestimmten, unabhängigen und sicheren Nutzung des ÖPNV zu ge-
währleisten. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der damit ein-
hergehenden steigenden Anzahl hochbetagter Menschen mit funktionalen Einschrän-
kungen ist die Gewährleistung einer barrierefreien Nutzbarkeit des ÖPNV-Systems von 
zunehmender Bedeutung im Kontext eines gesellschaftlichen Konsenses. 

Der Werra-Meißner-Kreis verfolgt in seinem Verantwortungsbereich als Aufgabenträger 
für den straßengebundenen ÖPNV langfristig die Entwicklung und Gestaltung eines für 
Mobilitätseingeschränkte weitreichend „barrierefrei“ nutzbaren ÖPNV. 

Eine Barrierefreiheit für möglichst alle Benutzergruppen im konsequenten Verständnis 
des BGG und des HessBGG mit dem Anspruch einer flächendeckenden Gewährleistung 
im Kreisgebiet ist nur äußerst langfristig und mit sehr hohem Investitionsaufwand zu 
erreichen. Die Bemühungen um Barrierefreiheit sind in mehreren Klein- bzw. Mittel-
städten weiter fortgeschritten als andernorts im Verbundraum. Vor dem Hintergrund 
bereits erfolgter oder eingeleiteter lokaler Schwerpunktsetzungen wird für den mittel-
fristigen Planungshorizont des vorliegenden Nahverkehrsplans das Ziel der Schaffung 
eines „weitgehend barrierefreien ÖPNV“ im Kreisgebiet im Kontext mit der oben for-
mulierten langfristigen Zielsetzung definiert. 

Unter „weitgehend“ wird hier verstanden, dass für den Großteil der mobilitätseinge-
schränkten Nutzer weitreichend im Kreisgebiet die Barrierefreiheit in der Nutzbarkeit 
des ÖPNV inklusive der Fahrgastinformationen gewährleistet wird. Dabei sind Haltestel-
len des straßengebundenen ÖPNV mit nachweisbarer oder anzunehmender Bedeutung 
für Personen mit Mobilitätseinschränkungen einzubeziehen, vor allem in Innenstädten, 
an großen Einzelhandelsgeschäften sowie an Einrichtungen für behinderte bzw. alte 
Menschen. Aufgrund ihres höheren Fahrgastaufkommens sind Umsteigehaltestellen 
und Haltestellen des Schienenverkehrs für eine „weitgehend“ barrierefreie Nutzung 
vorzusehen. Der Fokus liegt dabei auf Nutzer mit Rollstuhl, mit Geh- oder Sehbehinde-
rung (Blinde) und/oder mit Gehörlosigkeit bzw. Schwerhörigkeit. In Bereichen des stra-
ßengebundenen ÖPNV (Fahrzeuge und Haltestellen), in denen eine Barrierefreiheit 
(noch) nicht gewährleistet ist, sind Hilfestellungen durch das Fahrpersonal vorzusehen. 
Hilfestellungen können auch durch dritte Personen geleistet werden, um eine noch 
nicht umgesetzte Barrierefreiheit zu kompensieren, sofern es sich nicht um fahrzeugge-
bundene Einstiegshilfen handelt, die nur vom Fahrpersonal bedient werden dürfen. 

Für die Erreichung der Zielsetzung ist vor dem Hintergrund der begrenzten Finanzmittel 
in Abstimmung mit den Behindertenvertretern ein tragfähiges Ausbau- und Moderni-
sierungsprogramm für die Städte und Gemeinden des Werra-Meißner-Kreises anzustre-
ben, welches drei Handlungsrichtungen beinhaltet, deren Maßnahmen entlang einer 
Zeitschiene zu verteilen sind: 
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 Bei Neubau bzw. grundhaftem Ausbau von Verkehrsanlagen bzw. bei der Neuan-
schaffung von Fahrzeugen ist eine Barrierefreiheit im Sinne des Behindertengleich-
stellungsgesetzes bzw. entsprechend der einschlägigen Vorschriften zwingend vor-
zusehen. 

 Bei Umbauten an Verkehrsanlagen und an Fahrzeugen ist die Gewährleistung eines 
stufenfreien Einstiegs und eines stufenfreien Zugangs zum Bahnsteig bzw. zur Halte-
stellenkante sowie weitgehend eine durchgängige Orientierungsmöglichkeit für 
Blinde bzw. Sehbehinderte und Gehörlose umzusetzen. 

 Bei bestehenden Verkehrsanlagen ist eine Verbesserung der Erreichbarkeit bzw. der 
Nutzbarkeit des ÖPNV durch punktuelle, kostengünstige Maßnahmen an der vor-
handenen Infrastruktur anzustreben, welche als zielführende Zwischenlösungen ggf. 
auch provisorischen Charakter haben können. 

Wegeketten werden von „Informationsketten“ begleitet. Nutzungsrelevante Fahrgast-
informationen sind möglichst sowohl in visueller als auch in akustischer oder taktiler 
Form dem Benutzer darzureichen (sog. „Zwei-Sinne-Prinzip“)18. Die Informationssysteme 
sind vorzugsweise einheitlich zu gestalten, um eine hohe Wiedererkennbarkeit und 
damit eine durchgängige, lückenlose Nutzbarkeit gewährleisten zu können. Im Allge-
meinen sind zusätzliche „Barrieren“ durch unterschiedliches Design der Leit- und Infor-
mationssysteme zu vermeiden bzw. abzubauen. Visuelle, taktile und akustische Orien-
tierungshilfen sind somit auf Grundlage des bisher realisierten Standards systematisch 
zur Schaffung „geschlossener Ketten“ weiterzuentwickeln (Anspruch der Standardisie-
rung). 

                                                 
18 Wesentliche Informationen und Orientierungshilfen sind mindestens mit zwei der drei Sinne 

„Hören“, „Sehen“ und „Tasten“ darzureichen (vgl. BMVBS 2008, S. 21). 

































































 
Lokaler Nahverkehrsplan für den Werra-Meißner-Kreis 

Anforderungsprofil 

Seite 167 

 

Haltestellenkategorie Merkmale 

SF reine Ausstiegshaltepositionen (sog. Sonderform) 

A 

geringe Fahrgastfrequentierung 

geringe bis mittlere Anzahl von Ankünften bzw. Abfahrten 

keine Umsteigebeziehungen 

reine AST-Haltestellen fallen in diese Kategorie 

B 

mittlere bis hohe Fahrgastfrequenz 

mittlere bis hohe Anzahl von Ankünften bzw. Abfahrten 

Umsteigebeziehungen zwischen verschiedenen Linien vorhanden 

C 

ZOB, wichtige Netzknoten 

räumlich zentral gelegen 

hohe Fahrgastfrequenz 

hohe Anzahl von Ankünften bzw. Abfahrten 

Umsteigebeziehungen zwischen mehreren Linien deutlich vorhanden 

Tab. III-7: Haltestellenkategorisierung und qualitative Klassifizierungsmerkmale 

[eigener Entwurf; in Anlehnung an NVV 2000, S. F 8] 

7.4.4 Kategoriebezogene Mindestausstattungsmerkmale 

Die Mindestausstattungsmerkmale pro Haltestellenkategorie sind getrennt nach unmit-
telbarem Haltestellenbereich und weiterem Haltestellenumfeld aufgeführt. Die Aufstel-
lung der kategoriebezogenen Ausstattungsvorgaben für die Haltestellen des straßen-
gebundenen ÖPNV in Tab. III-8 orientiert sich wiederum an jenen des regionalen Nah-
verkehrsplan des NVV aus dem Jahr 2000 (vgl. NVV 2000, S. F 9). Bereits vorhandene 
bauliche Gegebenheiten an den Haltestellen – ungünstige Bauform, fehlende Hochbor-
de oder fehlende taktile Leitstreifen – können in ihrem Bestand verbleiben. Die formu-
lierten kategoriebezogenen Mindeststandards in Bezug auf bauliche Gestaltung und 
auf die barrierefreie Anlage (für Rollstuhlfahrer, Geh- und Sehbehinderte) kommen da-
her bei Neureinrichtung oder bei Modernisierungsprogrammen zum Tragen. 

Zur Mindestausstattung der Haltestellen gehören folgende standardisierte Komponen-
ten im NVV-Design: 

 Haltestellenmast bzw. Haltestellenstele, 

 H-Schild, 

 Haltestellennamensschild, 

 Fahrplankasten bzw. Fahrgastinformationsvitrine, 

 Wegeleitung (Schilder). 

Diese Komponenten dienen der Wiedererkennung und der Fahrgastführung im Sinne 
einer hochwertigen Visitenkarte des straßengebundenen ÖPNV im NVV-Gebiet. Die 
Komponenten sind Voraussetzung für eine einheitliche Bestückung mit Fahrgastinfor-
mationsmedien (vgl. auch Kap. III 7.9.1). 
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Infrastruktur-/Ausstattungselemente SF A B C 

Wegweiser innerhalb größerer Haltestel-
lenbereiche 

*  (X) X 

Umgebungsplan (Stadt-/Ortsplan) (X) (X) (X) X 

Beschriftung „Nur Ausstieg“ X    

Lautsprecher *   (X) 

Uhr *   (X) 

Fahrkartenautomat *   (X) 

behindertengerechte Toilette *   (X) 

Videoüberwachung (unter Beachtung des 
Datenschutzes) 

*   (X) 

Notrufsäule *   (X) 

Haltestellenumfeld 

(verkehrs-)sichere Zuwegung X X X X 

Fernhinweis auf die Haltestelle    X 

Wegweiser zur Haltestelle   (X) X 

Wegweiser zu Zielen (X) (X) (X) X 

Flächen für Bike+Ride * (X) (X) X 

Hinweis auf Bike+Ride im Straßenraum * (X) (X) X 

Flächen für Park+Ride *  (X) X 

Hinweis auf Park+Ride im Straßenraum *  (X) X 

Flächen für Kiss+Ride (Kurzzeitparkplätze) *   (X) 

Hinweis auf Kiss+Ride im Straßenraum *   (X) 

Taxistand *   (X) 

Fahrkartenvorverkaufsstelle *   (X) 

X  Mindestausstattung               (X)  situations- oder nachfragebedingte Zusatzausstattung 

*  Ausstattungselement richtet sich bei Ausstiegspositionen (SF) ggf. nach der Kategorie der 
Haltestelle (A, B, oder C), der die Ausstiegsposition angehört. 

1   Voraussetzung für die Ausstattung von Haltestellen mit DFI-Anzeigen ist die verbund- bzw. 
kreisweite Einrichtung entsprechender Hintergrundsysteme (vgl. Kap. III 7.9.3). 

Tab. III-8: Mindeststandards für die verbundweite Ausstattung der Haltestellen des straßenge-
bundenen ÖPNV 

[eigener Entwurf; in Anlehnung an NVV 2000, S. F 9] 
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Bei den Haltestellten der Kategorie „A“ ist ein niederflurgerechter bzw. barrierefreier 
Neu- oder Ausbau im Zuge von Modernisierungsprogrammen dann vorzusehen, wenn 
diese Haltestellen ein für diese Kategorie relativ hohes Fahrgastaufkommen (über 100 
schulwerktägliche Ein- und Aussteiger) oder eine erkennbare Bedeutung für mobilitäts-
eingeschränkte Nutzer aufweisen. Haltestellen an Schulen stellen aufgrund der Ver-
kehrsspitzen und der damit verbundenen hohen punktuellen Fahrzeugfrequentierung 
eine Besonderheit im Haltestellennetz dar und müssen im Falle von Aus- und Umbauten 
der Haltestellenpositionen individuell betrachtet werden. In Kombination mit dem Ein-
satz von Niederflurfahrzeugen sind Haltestellen, die mit niederflurgerechtem Hochbord 
(als Buskapstein oder als Formstein „Kasseler Bord“ o. ä.) und mit taktilen Leitstreifen 
versehen sind, für Ein- und Ausstiegsvorgänge dann in Hinblick auf den Systemzugang 
weitgehend als „barrierefrei“ anzusehen (vgl. Abb. III-4). Damit entsprechen diese Hal-
testellen den Zielsetzungen des Nahverkehrsplans (vgl. Kap. III 3.4 und III 4). 

Abb. III-4:  Musterbeispiel zur Gestaltung der Bodenindikatoren an einer Haltestelle in barriere-
freiem Ausbauzustand 

[Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 2010, S. 6] 
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 Fahrzeugen der Kategorie „C“ sind für den Bedarfsverkehr (AST) oder für einzelne 
fest bediente Kurse mit geringem Fahrgastaufkommen vorgesehen, für die der ab-
weichende Fahrzeugeinsatz gegenüber den Fahrgästen kommuniziert ist. Unter die 
Kategorie „C“ fällt auch der Minibus. Diese Fahrzeuge der Kategorie „C“ sind in der 
Regel nicht Bestandteil der Flotte eines Verkehrsunternehmens, sondern gehören 
zumeist zum Fuhrpark des mit der Leistung betrauten Unterauftragnehmers aus dem 
Taxi- bzw. Mietwagengewerbe. Diese Aspekte wurden bei der Formulierung der 
Mindestanforderungen an diese Fahrzeugkategorie mit einbezogen. 

Auf die Kategorien folgen Unterkategorien, die die Fahrzeugtypen näher spezifizieren 
(z. B. Standardbus für Regional-/Überlandverkehr oder für Stadtverkehr, Midibus usw.). 
Die Mindestanforderungen an die Fahrzeugqualitäten je Haupt- und Unterkategorie 
gehen im Detail aus der Matrix in  Anlage III-1 hervor. Die je Linie in Frage kom-
mende Fahrzeugkategorie (A, B, C) wird im Angebotskonzept angegeben (vgl. Kap. V). 
Die geforderten Fahrzeugzusatzausstattungen wie Klimaanlage, Kneeling oder bei Be-
darf LSA-Beeinflussung sind im laufenden Betrieb ihren jeweiligen Bestimmungen nach 
zu nutzen. 

Barrierefreie Nutzung 

Den Belangen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste ist beim Fahrzeugeinsatz besonders 
Rechnung zu tragen (vgl. Kap. III 4). Durch EU-Richtlinie 2001/85/EG und StVZO ist für 
Stadtbusse bereits verpflichtend, mobilitätseingeschränkten Personen – in erster Linie 
Personen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrern – eine barrierefreie Nutzung in-
klusive des Zugangs zum Fahrzeug zu ermöglichen (vgl. Kap. III 3.4). Bei „Überlandbus-
sen“ ist eine barrierefreie Nutzung rechtlich nicht zwingend vorgeschrieben. Nur wenn 
diese explizit freiwillig vorgesehen wird, etwa durch den Aufgabenträger oder durch 
das Verkehrsunternehmen, müssen die entsprechenden Einrichtungen in den Fahrzeuge 
für den „Überlandverkehr“ denselben technischen Vorschriften und Regelwerken fol-
gen, die für Stadtbusse Anwendung finden. 

Im vorliegenden Anforderungsprofil für die Fahrzeuge des straßengebundenen ÖPNV 
ist der Ermessensspielraum hinsichtlich einer barrierefreien Nutzung bei den „Überland-
bussen“ dahingehend differenziert berücksichtigt, dass alle Fahrzeuge der Kategorie 
„A“ die gesetzlichen Standards an eine barrierefreie Nutzbarkeit erfüllen müssen. Bei 
den Fahrzeugen der Kategorien „B“ und „C“25 ist – im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten – die Anwendung dieser Anforderung dem Aufgabenträger Werra-Meißner-
Kreis bzw. den Verkehrsunternehmen bei Leistungen, die nicht dem Vergabewettbe-
werb unterliegen, freigestellt. 

7.6 Mindestanforderungen an die Verkehrsdurchführung 

Bezüglich Qualitätssicherung, Leistungsdurchführung und Anforderungen an das Fahr-
personal stellt der Werra-Meißner-Kreis eine Reihe von Kriterien für den straßengebun-
denen ÖPNV auf (vgl. Kap. III 7.6.1 bis Kap. III 7.6.4), die im Kundeninteresse als Min-
destanforderungen zu betrachten sind. Dabei ist sicherzustellen, dass die einheitlichen 
Mindestqualitätskriterien auch bei unterschiedlichen Konstellationen zur Anwendung 
kommen, also 

                                                 
25 Bei der Fahrzeugkategorie „C“ ist nur der Minibus von dieser Bestimmung betroffen. 
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 im Zuge des Ausschreibungswettbewerbs Eingang in die Verträge zwischen Besteller 
(Aufgabenträger, LNO) und Ersteller (Verkehrsunternehmen) finden, 

 im Falle von Direktvergaben als Auflage dienen oder 

 bei „eigenwirtschaftlichen“ Verkehrsleistungen üblicherweise als Auflage an den Be-
stand einer Konzession geknüpft ist, etwa wie die Verpflichtung zur Einhaltung des 
Verbundtarifs. 

7.6.1 Mindestanforderungen an die Qualitätssicherung im straßenge-
bundenen ÖPNV 

7.6.1.1 Pünktlichkeit und Anschlusssicherung durch die „5-Minuten-Garan-
tie“ des NVV 

Auf dem Gebiet des NVV und somit auch im Werra-Meißner-Kreis sind alle Verbindun-
gen im ÖPNV in die „5-Minuten-Garantie“ eingebunden (vgl. Kap. III 7.8.3). Es handelt 
sich um eine freiwillige Leistung des NVV gegenüber den Nahverkehrskunden, im Rah-
men derer Fahrgäste ab einer Verspätung von fünf Minuten den entrichteten Fahrpreis 
oder bei einem verpassten Anschluss nach 20 Uhr eine Taxifahrt erstattet bekommen 
können. Alle Verkehrsunternehmen unterliegen diesen verbundweiten Qualitätsanfor-
derungen an Pünktlichkeit und Anschlusssicherung, weshalb diese im laufenden Betrieb 
zu berücksichtigen sind. Vor allem die in den Fahrplanmedien veröffentlichten und an-
gebotenen Umsteigeverbindungen sind durch die Anschlussverkehrsmittel auch unter-
nehmensübergreifend sicherzustellen. Die Kosten für die „5-Minuten-Garantie“ trägt 
der NVV. 

Eine Ausnahme bei der durchgehenden Anwendung der „5-Minuten-Garantie“ stellen 
AST-Fahrten dar. Aufgrund der bedarfsorientierten Angebotsform des AST werden in 
einigen Bedienungsgebieten nur Rahmenfahrpläne erstellt. Aus den konkreten Fahrt-
wünschen ergeben sich die tatsächlich abzufahrenden Linienwege und anzufahrenden 
Haltestellen, so dass es aus systembedingten Umständen in Einzelfällen zu Verzögerun-
gen bei der Ankunftszeit an der Zielhaltestelle von mehr als fünf Minuten gegenüber 
den Angaben in den Rahmenfahrplänen kommen kann. Dennoch genießen eventuelle 
Anschlussbeziehungen zum Linienverkehr höchste Priorität. 

7.6.1.2 Zustand der eingesetzten Fahrzeuge 

Alle im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeuge haben in einem technisch und betrieblich 
einwandfreien sowie sauberen Zustand zu sein, darüber hinaus äußerlich und im Inne-
ren gepflegt in Erscheinung zu treten. Vor dem morgendlichen Betriebsbeginn ist diese 
Anforderung unabdingbar. Sichtliche, die Nutzung beeinträchtigende und schwerwie-
gende Verunreinigungen des Fahrzeuginnenraumes sind während der Einsatzzeiten 
tagsüber bei der nächstmöglichen Gelegenheit zu entfernen (z. B. an Endhaltestellen). 
Ist dies nicht möglich, muss das Fahrzeug unverzüglich ausgesetzt bzw. aus dem Umlauf 
herausgenommen und mit einem anderen, sauberen Fahrzeug getauscht werden. Auf-
fällige und mutwillig herbeigeführte Vandalismusschäden wie zerschlissene Sitze sind 
ebenso unverzüglich zu beheben, andere beschädigte oder funktionsuntüchtige Innen-
einrichtungsgegenstände sind dabei ebenfalls instand zu setzen. Ein Austausch des 
Fahrzeugs im laufenden Betrieb wird dann als notwendig erachtet, wenn eine erkenn-
bare Anzahl der Sitze oder andere fahrgastrelevante Fahrzeugeinrichtungen Beschädi-
gungen aufweisen, die das Maß des Erträglichen überschreiten. Einzelheiten ergeben 
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sich aus den Verkehrs- bzw. Dienstleistungsverträgen zwischen Leistungsbesteller und 
Verkehrsunternehmen. 

In den Fahrzeugen ist ein der Jahreszeit angemessenes Raumklima durch Einschalten 
von Klimaanlage, Lüftungs- oder Heizsystem durch das Fahrpersonal sicherzustellen. Der 
Aufenthalt der Fahrgäste ist in Anbetracht der vorherrschenden Witterung angenehm 
zu gestalten. Fahrgastrelevante Ausstattungsmerkmale, wie Haltestellenanzeige, Knee-
ling, Rampe, Videoanlage u. a., müssen zum Betriebsbeginn einsatzbereit sein. Schäden 
an diesen sind unverzüglich und nachhaltig zu beheben. Im Interesse einer kunden- und 
qualitätsorientierten Dienstleistungserbringung sollten die Mängel daher spätestens 
nach 48 Stunden behoben sein. 

7.6.1.3 Beschwerdemanagement und Qualitätsmanagementsystem 

Die Entgegennahme und die Weiterbearbeitung von Beschwerden, Anregungen und 
Hinweisen der Fahrgäste in schriftlicher, mündlicher, telefonischer oder digitaler Form 
liegen bei regionalen Linien in der Verantwortung des NVV, bei lokalen Linien in der 
Verantwortung der lokalen Aufgabenträger bzw. deren LNO. Die Aufgabenträger bzw. 
die LNO können sich dabei Dritter bedienen. Für die Annahme und Weiterleitung an 
diese Stellen sind alle Mitarbeiter eines Verkehrsunternehmens mit Kundenkontakt mit-
verantwortlich, ebenfalls das Fahrpersonal (der verkehrlichen Einzelsituation entspre-
chend). 

Alle Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des NVV haben an dem verbundweiten 
Qualitätsmanagementsystem (QMS) in partnerschaftlicher Gegenseitigkeit teilzuneh-
men. Dazu tragen sie mit entsprechenden Datenlieferungen an den NVV bei. Für die 
laufende Verbesserung der Qualität der angebotenen Leistungen sind die eingehenden 
Beschwerden statistisch auszuwerten. In einem rückgekoppelten Verfahren sind be-
kannt werdende betriebliche Qualitätsmängel durch die Verkehrsunternehmen zu be-
heben. Eingegangene Beschwerden sind innerhalb von einer Woche zu bearbeiten. Kos-
tenträger für das Verfahren „QMS“ ist der NVV. 

7.6.2 Mindestanforderungen an die Leistungsdurchführung im stra-
ßengebundenen ÖPNV 

Die im Folgenden aufgestellten Vorgaben zur Leistungsdurchführung im straßengebun-
denen ÖPNV setzen u. a. technische Systeme voraus, die zum Zeitpunkt der Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplans in ländlichen Räumen noch nicht überall vorhanden waren. 
Eine Umsetzung der davon betroffenen Vorgaben wird im Gültigkeitszeitraum des Nah-
verkehrsplans angestrebt, wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

7.6.2.1 Einrichtung und Besetzung einer Betriebsleitstelle 

Alle auf dem Gebiet des Werra-Meißner-Kreises konzessionierten Verkehrsunternehmen 
haben eine Betriebsleitstelle zu unterhalten, die das Bindeglied zwischen Fahrbetrieb 
und der Disposition darstellt. Diese ist zu den Betriebszeiten der jeweiligen Linien des 
Verkehrsunternehmens für alle Angelegenheiten rund um Betriebssteuerung, Betriebs-
überwachung, Anschlusssicherung sowie für kurzfristige Personal- und Fahrtzeugdispo-
sition zuständig. Die Betriebsleitstelle ist mit einem Disponenten mit ausreichenden Ent-
scheidungskompetenzen zur Sicherung eines störungsarmen Betriebes zu besetzen, der 
in seiner Arbeit durch ein dem Betriebsgeschehen angemessenes System unterstützt 
wird (z. B. durch ein RBL). Mehrere Unternehmen können eine gemeinsame Betriebsleit-
stelle einrichten. Ein Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens mit Betriebsleiterbefugnis-
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sen muss jeden Punkt des Bedienungsgebietes „seiner“ Linien innerhalb einer Stunde 
erreichen können. 

Es muss eine lückenlose und störungsfreie Kommunikation zu allen eingesetzten Fahr-
zeugen des Verkehrsunternehmens im Bedienungsgebiet sichergestellt sein, sofern dies 
nicht durch äußere Umstände wie topographische Gegebenheiten oder Lücken in der 
Abdeckung der Mobilfunknetze abschnittsweise behindert wird. Außerdem muss es 
eine Kommunikation mit den Betriebsleitstellen anderer im Bedienungsgebiet tätiger 
Verkehrsunternehmen geben, damit unternehmensübergreifende Anschlüsse im Ver-
spätungsfall abgesichert werden. Eine entsprechende Kommunikationsmöglichkeit eben-
falls mit den Transportleitungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist für die beidsei-
tige Anschlusssicherung zwischen SPNV und straßengebundenem ÖPNV wünschenswert. 
Die Betriebsleitstelle hat innerhalb einer angemessenen Reaktionszeit ebenfalls kun-
denbezogene Angelegenheiten zu klären, die mit dem Fahrbetrieb in Verbindung ste-
hen. 

Während der Schwachlastzeiten oder während der Betriebszeiten von Nachtverkehren, 
in denen nur einzelne Fahrzeuge im Einsatz sind, kann auf eine durchgehende örtliche 
Besetzung der Betriebsleitstelle verzichtet werden, sofern stattdessen ein reaktionsfähi-
ges Bereitschaftssystem vorhanden ist, bei dem beispielsweise ein mit betrieblicher bzw. 
dispositiver Handlungskompetenz ausgestatteter Mitarbeiter jederzeit per Mobilfunk o. 
ä. von den Busfahrern erreicht werden kann. 

7.6.2.2 Pünktlichkeit, Verspätungs- und Störungsmanagement 

Die Pünktlichkeit im laufenden Betrieb wird wie folgt definiert: 

 Als genau pünktliche Abfahrtszeit gilt verbindlich die 15. Sekunde der jeweils ange-
geben Fahrplanminute. 

 Verfrühungen sind nicht zulässig. 

 Die Toleranzzeit einer „pünktliche Abfahrt“ beträgt beim Stadtbus o. ä. Verkehren 
drei Minuten, beim Regionalbus bzw. bei Überlandfahrten fünf Minuten. 

Bei einer unvorhergesehenen Störung des Betriebsablaufs unabhängig von der Ursache 
hat das Fahrpersonal unverzüglich die Betriebsleitstelle zu unterrichten, die die Infor-
mationen an den Aufgabenträger bzw. an dessen LNO weiterleitet. Daraufhin haben 
die Verkehrsunternehmen entweder einen eingeschränkten (Regel-)Betrieb oder einen 
Notbetrieb herzustellen und so lange aufrechtzuerhalten, bis der Regelbetrieb wieder 
in vollem Umfang gefahren werden kann. Eine Ersatzbeförderung der Fahrgäste muss 
innerhalb einer angemessen Zeit gewährleistet sein, die sich an dem Bedienungsgebiet 
(Stadt, Land) und an der Taktfolge der von der Störung betroffenen Linie orientiert. 

Die Fahrgäste sind durch das Fahrpersonal und mit Hilfe der Leitstelle über eine Störung 
in Kenntnis zu setzen. Dazu gehört auch die Mitteilung über Abweichungen, Ausfälle, 
Ersatzmaßnahmen und alternativen Fahrmöglichkeiten. Ist eine Buslinie in ein dynami-
sches Fahrgastinformationssystem (DFI) eingebunden, sind die geänderten Betriebszu-
stände über die an das DFI-System angeschlossenen Ausgabemedien kund zu tun. 
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 Das Fahrpersonal hat offensichtliche Belästigungen von Fahrgästen durch andere 
Fahrgäste wahrzunehmen und diesen entgegenzuwirken, z. B. durch Aufforderung 
zum Aussteigen aus dem Fahrzeug, durch Benachrichtigung der Betriebsleitung oder 
durch Verständigung der Polizei. 

 Die aufgestellten Anforderungen gelten in abgewandelter Form ebenfalls für Fahr-
personale von Unternehmen des Taxen- und Mietwagengewerbes, die als Unterauf-
tragnehmer von Konzessionären bei Bedarfsverkehren zum Einsatz gelangen (AST). 

7.6.4 Platzkapazitäten im straßengebundenen ÖPNV 

Die nachfolgenden Vorgaben zur planerischen Dimensionierung der Platzkapazitäten – 
Sitz- und Stehplätze sowie Plätze für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste betreffend – 
beziehen sich auf das ÖPNV-Angebot, das sich gezielt auch an den Jedermann-Verkehr 
richtet. Vergleichbare Anforderungen an ausreichende Platzkapazitäten im rein schul-
bezogenen Linienverkehr sind dagegen Bestandteil des Kapitels III 6.7. 

Im straßengebundenen ÖPNV im ländlichen Raum und im Ordnungsraum kommt es 
außerhalb der morgendlichen Hauptverkehrszeit bei der Beförderung von Fahrgästen 
im Jedermann-Verkehr erfahrungsgemäß nur vereinzelt zu hohen Besatzzahlen. Den-
noch können zu gewissen Zeiten auf entsprechenden Buslinien durch Überlagerungen 
von Fahrgastaufkommen im Jedermann-Verkehr und im Ausbildungsverkehr Beset-
zungsgrade auftreten, die oberhalb einer Grenze liegen, die aus Fahrgastsicht für eine 
längere Verweildauer aufgrund der Fahreigenschaften eines Busses als nicht mehr zu-
mutbar einzustufen ist. Dies ist dann der Fall, wenn bei einer Busfahrt regelmäßig 

 neben allen Sitzplätzen zusätzlich 

 über 50 % der fahrzeugseitig zugelassenen Stehplätze 

 länger als 15 Minuten Fahrt im Stadtverkehr oder 

 länger als 30 Minuten im Zwischenorts- bzw. Überlandverkehr 

belegt sind. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und aus begründbaren planerischen 
Zwängen heraus dürfen diese Richtwerte für einige Streckenabschnitte ausnahmsweise 
kurzzeitig überschritten werden. Bei wiederkehrenden, „systematischen“ Überbeset-
zungen auf längeren Abschnitten ist seitens des Aufgabenträgers gegenzusteuern, um 
die gestellten Qualitätsanforderungen zu gewährleisten. 

Hinsichtlich der Qualität der Betriebsdurchführung im Busverkehr ist in diesem Zusam-
menhang zu beachten, dass die Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ort-
schaften auf 60 km/h begrenzt ist, wenn Fahrgäste keinen Sitzplatz einnehmen können 
(vgl. § 3 Abs. 3 Ziffer 2b StVO). Die Vorteile einer Führung über Autobahnen oder auto-
bahnähnlicher Straßen können somit nur generiert werden, wenn eine Sitzplatzgaran-
tie gewährleistet werden kann. 

Bei Großveranstaltungen und zu Sondersituationen (z. B. extreme Witterung) gelten die 
definierten Qualitätsmaßstäbe ausdrücklich nicht. 
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der Fahrzeuge. An wichtigen und aufkommensstärkeren (Umsteige-)Haltestellen im 
Verbundgebiet sollte der statische Soll-Fahrplan durch eine dynamische Ist-Fahrplan-
Anzeige ergänzt werden (vgl. Kap. III 7.9.3). 

 Betreuung während der Fahrt: Akustische und optische Haltestellenansagen in den 
Fahrzeugen, Ausweisung von Sitzplätzen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, 
Ausweisung von Nutzflächen für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder. 

 Zu jedem Zeitpunkt während der Reise einschließlich der Zu- und Abwege: Betreu-
ung über Telefon bzw. Handy (SMS) und ggf. über Personal27. 

Das zur Fahrgastbetreuung eingesetzte Personal muss entsprechend und kontinuierlich 
geschult sein, schließlich verkörpert es das unmittelbare Bindeglied des Verbundes zu 
seinen Fahrgästen. Die Schulungen sollten nicht alleine fachliche Themen umfassen, 
sondern auch den freundlichen und kompetenten Auftritt beinhalten. 

Kundengarantien, wie die bereits verbundweit praktizierte „5-Minunten-Garantie“ (vgl. 
Kap. III 7.6.1.1), sind beizubehalten, weiterzuentwickeln und entsprechend zu kommu-
nizieren, so dass beim Kunden das sichere Gefühl entsteht, dass ihm auch bei Schlecht- 
oder Nichterbringung der ihm angebotenen Leistung kompetent geholfen wird. 

7.8.4 Vermarktung von Teilangeboten 

Die Vermarktung spezieller Angebote (Verbesserungen, Neuerungen, Fokus auf be-
stimmte Nutzergruppen, tarifliche Vorteile) sind als Aufsatz und Ergänzung zur Kom-
munizierung des Gesamtangebots empfehlenswert. Die Vermarktung spezieller Teilan-
geboten richtet sich nach dem Zuschnitt der lokalen und regionalen Verkehre. Exempla-
rische Teilsegmente des Verkehrsmarktes können eine gesonderte Kommunikation er-
fahren: 

 Der Verbleib von Schülern und Auszubildenden als Kunden des ÖPNV nach deren 
Schul- bzw. Ausbildungszeit kann Anlass und Ziel spezieller Ansprachen für diese 
Nutzergruppe sein. 

 Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt kontinuierlich an. 
Sehr viele von ihnen haben ein hohes Mobilitätsbedürfnis, wollen sich aber nicht 
mehr dem Stress des Autofahrens aussetzen. Sie sind dem ÖPNV gegenüber aufge-
schlossen, haben aber Bedenken, sich in diesem System souverän zurechtzufinden. 
Entsprechend zugeschnittene und verständliche Tarifangebote können für diese Ziel-
gruppe eine der Antworten sein. 

 Die Darstellung kürzerer Reisezeiten auf Grundlage verbesserter Angebote erhält 
dann eine hohe Aufmerksamkeit, wenn diese im Vergleich zu Reisezeiten im MIV 
positiv herausgestellt werden. 

 Ein Augenmerk ist auf die Erschließung von Potenzialen im Freizeitverkehr zu legen. 
Soweit ausreichende Nachfragepotenziale vorhanden sind und entsprechende Ver-
kehrsangebote auch vorgehalten werden, sollten diese aktiv beworben werden, 
zweckmäßigerweise auch in Zusammenarbeit mit Akteuren in der Zielregion (gemein-
same Vermarktung). 

                                                 
27 Die Betreuung während der Fahrt darf nicht zu betrieblichen Behinderungen führen. Eventuell 

bestehende oder geforderte Nutzungseinschränkungen für Handys sind zu berücksichtigen. 
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 Schließlich verfügen das Verbundgebiet und somit auch der ÖPNV im Werra-
Meißner-Kreis über herausragende Qualitäten (Fahrzeuge, Tarif, Pünktlichkeit usw.), 
die lohnen, in regelmäßiger Wiederholung offensiv distribuiert zu werden. 

Essentielle Voraussetzung der Vermarktung von Teilangeboten im ÖPNV ist deren 
glaubwürdige Existenz. Das explizit herausgestellte Angebot muss nachprüfbar besser 
sein als im Vorher-Zustand oder fühlbar besser sein als das der Konkurrenz. Wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, dürfte die Klientel ohne größere Streuverluste erreicht 
werden können. 

7.9 Fahrgastinformation 

7.9.1 Printmedien 

Zentrales Element der Kommunikation mit den Kunden sind verbundweit standardisier-
te Fahrgastinformationsmedien mit gleichen Piktogrammen und Symbolen für einen 
einheitlichen Auftritt im Verbundgebiet und somit auch im Tarifgebiet. An den Zu-
gangsstellen zum ÖPNV-Netz hilft eine ebenfalls einheitliche Infrastruktur (hier: Vitri-
nen), die Informationsträger gleichsam genormt und umfassend zu präsentieren: 

 haltestellenbezogene oder linienbezogene Fahrpläne; 

 produktbezogene Linienaushänge (R, RT, Tram, Bus, Stadtbus, AST); 

 Liniennetzpläne schematisch und/oder topografisch (Landkreis, Stadtbusstadt, NVV-
Schienennetzplan); 

 Tarifaushänge; 

 Sonderinformationen (z. B. Baustellenfahrplan, Linienwegsänderungen, Nichtbedie-
nung von Haltestellen, Verbundwerbung). 

Für Layout und Gestaltung der Printmedien sollten deren Ersteller die mit den LNO ab-
gestimmten Gestaltungsvorgaben des NVV beachten. Eine beispielhafte Anordnung der 
Printmedien in den Vitrinen je nach Standort ist  Anlage III-2 zu entnehmen. 

Für den Kunden sollten vor allem Linienfahrpläne, -netzpläne und Tarifinformationen 
für die persönliche Nutzung erhältlich sein, darunter auch zum individuellen Herunter-
laden im Internet. Die Entscheidung, welche Linien in welchen Printmedien veröffent-
licht werden, obliegt den zuständigen Aufgabenträgern. 

7.9.2 Fahrplanauskunft im Internet 

In der verbund- bzw. hessenweiten Fahrplanauskunft sollen alle öffentlichen Verkehrs-
mittel abrufbar sein. Diese werden zentral im Verbunddatenpool gesammelt, gepflegt 
und in die Auskunft eingestellt. 

7.9.3 Dynamische Fahrgastinformation 

Der NVV sieht den Aufbau eines einheitlichen und flächendeckenden dynamischen 
Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystems vor. Die Einführung und den 
Betrieb übernimmt der Verbund. Hierbei werden neben dem SPNV auch der straßenge-
bundene ÖPNV mitsamt den bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen vorhandenen 
bzw. geplanten und dafür geeigneten IT-Systemen einbezogen. 
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Die dynamischen Daten zur Fahrplanlage aller Verkehre werden demnach sowohl über 
das Internet, über mobile Endgeräte als auch über ortsfeste dynamische Fahrgastinfor-
mationstafeln (DFI-Tafeln) abrufbar sein bzw. können entsprechend ausgegeben wer-
den. Neben einheitlichen Anzeigen können betreiber- und verkehrsmittelunabhängige 
Informationen über Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Verspätungen, Art des Verkehrsmit-
tels und Anschlüsse in Echtzeit übermitteln werden. Künftig kann damit die Anschlusssi-
cherung von Bahn auf Bus an ausgewählten Verknüpfungspunkten im Werra-Meißner-
Kreis technisch unterstützt werden. 

7.10 Tarif 

Ein Verbundtarif muss für alle Kunden einfach, verständlich und nachvollziehbar gestal-
tet sein. Dies gilt ebenso bei dessen Weiterentwicklung. Das Sortiment aus Einzel- und 
Zeitkarten hat mit dem Ziel einer hohen Marktdurchdringung und Ergiebigkeit mög-
lichst viele unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen. Die Tarifgestaltung wird als 
ein wesentliches Instrument im Marketing gesehen, um die in Kap. III 7.7 formulierten 
strategischen Grundsätze sicherzustellen. Entsprechend bedürfen die Weiterentwick-
lung des Verbundtarifs und die damit verknüpften Marketingaktivitäten des Verbundes 
und seiner Partner eine enge gegenseitige Abstimmung. 

7.10.1 Zuständigkeiten bei Verbundgesellschaft 

Im Hessischen ÖPNV-Gesetz ist dem Verbundtarif und der Tarifsystematik im Allgemei-
nen ein eigener Absatz gewidmet (§ 4 Abs. 5 HÖPNVG): 

„Das Fahrpreissystem (Beförderungstarife) ist so zu gestalten, dass innerhalb 
der Verkehrsverbünde mit einem Fahrschein, auch einem solchen in elektro-
nischer Form, alle öffentlichen Nahverkehrsmittel unternehmensübergrei-
fend nutzbar sind (Verbundtarif). Die Verkehrsunternehmen sind verpflich-
tet, den Verbundtarif anzuwenden. Die Tarifstruktur soll überschaubar und 
allgemein verständlich sein. An den Grenzen der Verkehrsverbünde sind 
Übergangstarife oder andere gemeinsame Tarifangebote zu schaffen. Dar-
über hinaus sind Tarife anzustreben, die landesweit gelten (Hessentarif). Für 
die Beförderung von bestimmten Personengruppen, insbesondere von Aus-
zubildenden, können Zeitfahrausweise zu ermäßigten Fahrpreisen angebo-
ten werden.“ 

Gemäß § 7 Abs. 1 HÖPNVG obliegt es den Verkehrsverbünden, den Verbundtarif festzu-
legen sowie Vereinbarungen über die Anerkennung von Verbundtarifen, Übergangsta-
rifen und landesweit gültigen Tarifen abzuschließen. Die Verkehrsverbünde beteiligen 
die Lokalen Nahverkehrsorganisationen an der Entscheidungsfindung zu wichtigen ta-
riflichen (sowie verkehrlichen) Vorhaben (vgl. § 7 Abs. 4 HÖPNVG). 

Die Bestimmung des Fahrkartensortiments im Einzelnen, die Festlegung der Höhe und 
die Gestaltung der Fahrpreise, der Zuschnitt der Tarifzonen, Tarifbestimmungen und 
Beförderungsbedingungen liegen in der operativen Verantwortung des NVV und seiner 
Gremien. Kleinere Veränderungen und Anpassungen beim Fahrscheinsortiment, bei der 
Zielgruppenabdeckung oder bei den Tarifbestimmungen sind Teil eines permanenten 
Anpassungs- und Optimierungsprozesses und werden ebenso durch den NVV erledigt. 

Die Lokalen Nahverkehrsorganisationen können in Absprache und im Einvernehmen mit 
dem NVV zu besonderen Ereignissen zeitlich begrenzte tarifliche Sonderangebote auf-
legen. 
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3.2 Haltestellen des straßengebundenen ÖPNV 

Investitionen in die Haltestellen des straßengebundenen ÖPNV obliegen den Städten 
und Gemeinden als Eigentümer der Haltestelle und ihrer Bestandteile (vgl. Auflistung 
der Vorhaben in Kap. V 3.3). Bei Modernisierungsmaßnahmen sind daher die Vorgaben 
des Anforderungsprofils zu beachten (vgl. Kap. III 7.4.4). An dieser Stelle sei nochmals 
auf wichtige bauliche und gestalterische Aspekte sowie auf die Belange mobilitätsein-
geschränkter Fahrgäste hingewiesen: 

 Ausbau einer Haltestelle bei nachgewiesener verkehrlicher Sinnhaftigkeit; 

 Kap-Haltestellen sind die Regel, Ausnahmen sind zu begründen; 

 im Fall des Ausbaus von Haltestellenpositionen in Busbuchten hinreichende Bemes-
sung der fahrgeometrischen Ein- und Ausfahrbereiche gemäß RASt 06; 

 Einbau der Hochborde in gerade verlaufenden Straßenabschnitten (nicht in Krüm-
mungen oder Kurvenlagen); 

 Länge der Hochborde analog zu den eingesetzten Busfahrzeugen; 

 ausreichend breite Warteflächen (mindestens 2,5 m); 

 transparenter Wetterschutz mit Sitzgelegenheiten; 

 Ausbildung der taktilen Leitelemente als geschlossene Kette; 

 bei Haltestellen außerorts verkehrssichere Anlage und Zugangsmöglichkeiten. 

3.3 Investitionsplanungen der Städte und Gemeinden 

Im Zuge der Fortschreibung des Lokalen Nahverkehrsplans für den Werra-Meißner-Kreis 
wurde im 1. Quartal 2013 bei den Städten und Gemeinden abgefragt, ob 

 sich zu dem Zeitpunkt aktuelle Infrastrukturplanungen im Bereich des ÖPNV in Be-
arbeitung bzw. in Erstellung befinden (z. B. neue Haltestellen, Wartehallen), 

 bereits für die Jahre 2013 bis 2018 Investitionsmaßnahmen im ÖPNV angemeldet 
seien (z. B. für Haltestellen, Bahnhofsumfelder). 

In Tab. V-11 sind die Antwortrückläufe und Nachträge der Städte und Gemeinden auf-
gelistet. Die genannten Planungen beziehen sich mehrheitlich auf Einzelmaßnahmen, 
worunter Verlegungen, Erneuerungen, Errichtungen, niederflurgerechte Ausbauten von 
Bushaltestellen oder das Aufstellen von Wartehallen fallen. Kleinere, singuläre Vorha-
ben erhalten keine Förderung, wenn die Kosten den Schwellenwert von 100.000 Euro 
nicht überschreiten. Verschiedene Maßnahmen zur Erneuerung von Haltestellen werden 
im Rahmen der Dorferneuerungsprogramme umgesetzt. In den Städten Witzenhausen 
und Sontra sind umfangreichere Maßnahmen geplant. 

Haltestellenausbauprogramm der Stadt Witzenhausen 

In 2012 hat die Stadt Witzenhausen beim Kompetenzcentrum Verkehrsinfrastrukturför-
derung bei Hessen Mobil in Kassel die Erneuerung und Erweiterung von Bushaltestellen 
in Witzenhausen und seinen Stadtteilen für das GVFG-Förderprogramm angemeldet. 
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Eine Bestandsaufnahme im Stadtgebiet ergab, dass über 100 Haltestellenpositionen 
vorhanden sind. An nur rund 30 Haltestellen gibt es Fahrgastunterstände, hiervon sind 
wiederum nur 20 transparent, die übrigen Holz- oder Fachwerkkonstruktionen. An vie-
len Haltestellen mangelt es an Sitzgelegenheiten und ausreichender Beleuchtung. 

Unter Einbeziehung der Ortsbeiräte der einzelnen Ortsteile sowie der Stadtwerke Wit-
zenhausen als Betreiber des Stadtbusses wurde ein Erneuerungs- und Erweiterungsbe-
darf von insgesamt 31 Haltestellen ermittelt, der in dem Förderantrag zusammengefasst 
wurde. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich hiernach auf rund 885.000 Euro, 
wobei die Gesamtmaßnahme aus GVFG- und FAG-Mitteln gefördert und in zwei Bauab-
schnitten bis 2017 realisiert werden soll. 

Für das Aufstellen weiterer Fahrgastunterstände ist es teilweise erforderlich, eine aus-
reichend dimensionierte Wartefläche in Pflasterbauweise herzustellen und zur Erleich-
terung des Ein- und Ausstiegs die Wartefläche durch den Einbau sog. „Kasseler Borde“ 
(Hochbordsteine) anzuheben. Sofern geboten und bei den vorhandenen Platzverhält-
nissen umsetzbar, werden auch taktile Elemente für sehbehinderte Menschen eingelas-
sen. Darüber hinaus müssen die Haltestellenbereiche ausreichend beleuchtet und teil-
weise mit Fahrgastinformationsvitrinen, Abfallbehältern und Sitzbänken ergänzt wer-
den. 

In einem ersten Bauabschnitt im Realisierungszeitraum 2014 bis 2015 ist die Erneuerung 
bzw. die Erweiterung von Haltestellen in der Kernstadt Witzenhausen sowie in den 
Stadtteilen Ellingerode, Ermschwerd, Hubenrode, Hundelshausen, Kleinalmerode und 
Ziegenhagen vorgesehen. Das Investitionsvolumen des ersten Bauabschnitts beträgt 
etwa 453.000 Euro (brutto) zzgl. anteiliger Planungs- und Vermessungskosten. 

In einem zweiten Bauabschnitt im Realisierungszeitraum 2016 bis 2017 ist die Erneue-
rung bzw. die Erweiterung von Haltestellen in der Kernstadt Witzenhausen sowie in 
den Stadtteilen Bischhausen, Blickershausen und Werleshausen vorgesehen. Das Investi-
tionsvolumen des 2. Bauabschnitts beträgt etwa 417.000 Euro (brutto) zzgl. anteiliger 
Planungs- und Vermessungskosten. 

Im Rahmen der geplanten Maßnahme werden nur Flächen in Anspruch genommen, die 
auch bisher versiegelt waren. Der geplante Ausbau soll weitestgehend an den Be-
standshaltestellen erfolgen. 

Die von der Stadt Witzenhausen vorläufig ermittelten Gesamtkosten des Haltestellen-
ausbauprogramms belaufen sich auf 885.000 Euro (brutto). Darin sind die Kosten von 
15.000 Euro (brutto) für Planung und Vermessung enthalten. 

ÖPNV-Schnittstelle und Bahnhofsumfeld in Sontra 

Aus Sicht der Stadt Sontra besteht hinsichtlich der Schaffung einer zeitgemäßen Ver-
knüpfungsstelle zwischen SPNV, straßengebundenem ÖPNV und individuellen Verkehrs-
mitteln (Fahrrad, Pkw) am Bahnhof in Sontra ein erhöhter Handlungsbedarf. Im Rah-
men des Stadtumbauprogramms, an dem Sontra teilnimmt, hat sich die Möglichkeit 
eröffnet, das Bahnhofsumfeld mit den dazugehörigen intermodalen Verknüpfungsstel-
len (straßengebundener ÖPNV, Pkw, Rad) neu und attraktiv zu gestalten. Hierzu liegen 
der Stadtverwaltung erste Planentwürfe vor. 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der Gesamtsituation am Bahnhof Sontra 
und dessen Umfeld sind nach Ansicht der Stadt weitere, flankierende ÖPNV-bezogene 
Maßnahmen zwecks Steigerung der Fahrgastzahlen unerlässlich, darunter z. B. die Auf-
stellung dynamischer Fahrgastinformationsanzeigen (vgl. Kap. V 3.1). 
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Bahnstation Wehretal-Reichensachsen 

Im Rahmen der Planungen für den Bau der BAB 44 ist eine Nordumgehung von Wehre-
tal-Reichensachsen unter Einbeziehung der B 27 und B 452 vorgesehen. Diese beinhaltet 
die Beseitigung des derzeitigen Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofes Reichensach-
sen, wo die Kreisstraße 7 die zweigleisige, elektrifizierte Hauptstrecke Eichenberg – Be-
bra kreuzt. Dieser Bahnübergang stellt zugleich den einzigen Übergang zwischen den 
beiden Außenbahnsteigen dar. 

Nach einer Schließung des Bahnübergangs besteht keine Möglichkeit mehr, von dem 
östlichen Bahnsteig (Fahrtrichtung Eichenberg; mit Empfangsgebäude, B+R- und P+R-
Anlagen, Bushaltestelle) auf den westlichen Bahnsteig (Fahrtrichtung Bebra) an der B 27 
zu gelangen. Daher muss eine Unter- oder Überführung errichtet werden. Die Gemein-
de Wehretal kann ein derartiges Vorhaben aus Eigenmitteln nicht finanzieren, zumal 
laut Gemeinde Wehretal weder die DB AG noch die Straßenbaulastträger eine Zustän-
digkeit signalisierten. Ohne eine entsprechende bauliche Ergänzung kann die 2002 in 
Betrieb genommene Bahnstation nicht wie bisher genutzt werden. 

 

Stadt/Gemeinde 
aktuelle Maßnahmen 

(2012/2013) Investitionen 2013-2018 

Bad Sooden-Allendorf - - 

Berkatal - - 

Eschwege neue Buswartehalle für die Hal-
testelle „Gänserasen“ in Ober-
hone (Maßnahme abgeschlossen)

jeweils eine neue Buswartehalle 
im Stadtgebiet pro Jahr à ca. 
15.000 Euro 

Großalmerode Erneuerung der zentralen Bus-
haltestelle „Speckplatz“ (Maß-
nahme abgeschlossen) 

Erneuerung der Buswartehalle im 
OT Weißenbach (nach 2015) im 
Rahmen der Dorferneuerung 

Herleshausen - Bahnhofsumfeld mit Bushalte-
stelle, P+R- und B+R-Anlagen 

Hessisch Lichtenau - - 

Meinhard - - 

Meißner - - 

Neu-Eichenberg - s. Kap. V 3.4 

Ringgau - Erneuerung der Bushaltestellen 
„Abzw. Röhrda“, „Sägewerk“ 
und „Lustefeld“ 

Sontra - Erneuerung des Bahnhofsumfel-
des und Anlage von Schnittstel-
len im Rahmen des Stadterneue-
rungsprogramms (s. o.) 

Waldkappel - - 

Wanfried - - 
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Stadt/Gemeinde aktuelle Maßnahmen 
(2012/2013) 

Investitionen 2013-2018 

Wehretal - perspektivisch: Fußgängerunter-
führung für die Bahnstation Rei-
chensachsen als Ersatz für den 
Bahnübergang K 7 nach Fertig-
stellung BAB 44, B 27 und B 452 
(s. o.) 

Weißenborn voraussichtliche Neuanlage der 
Haltestelle Weißenborn „Mitte“ 
im Zuge der Dorferneuerung 

s. nebenstehend 

Witzenhausen - umfangreiches Haltestellenaus-
bauprogramm für Kernstadt und 
Stadtteile; Laufzeit 2014-2017 (s. 
o.) 

Tab. V-11: Von den Städten und Gemeinden mitgeteilte Planungen und Investitionen in Bezug 
auf die ÖPNV-Infrastruktur 

[eigene Zusammenstellung; nach Auskunft der Städte und Gemeinden aus dem 1. Quartal 2013 
und Nachträge; teilweise redaktionell nachbearbeitet oder sinngemäß wiedergegeben] 

3.4 Investitionsplanungen des Aufgabenträgers 

Die bei der Modernisierung der Verkehrsstation Eichenberg und bei der Entwicklung 
des dortigen Bahnhofsumfeldes anfallenden Finanzierungsanteile sollen in einer Ge-
meinschaftsfinanzierung von der Deutschen Bahn AG, dem Land Hessen, dem NVV, dem 
Werra-Meißner-Kreis und der Gemeinde Neu-Eichenberg getragen werden. 

Seitens der lokalen Nahverkehrsorganisation des Werra-Meißner-Kreises, der Nahver-
kehr Werra-Meißner Kommunale Organisationsgesellschaft mbH (NWM), liegen keine In-
vestitionsplanungen für ÖPNV-bezogene Infrastrukturen vor. 
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Die Linien des regionalen und lokalen straßengebundenen ÖPNV sind zu 11 Bündeln zu-
sammengefasst (vgl. Tab. VI-1). Weitere Einzelheiten gehen aus den Linienbündelsteck-
briefen in Anlage VI-1 hervor, darunter Konzessionslaufzeiten, zuständige Aufga-
benträgerorganisation, Leistungen, Linienverläufe. 

Die Angabe der jährlichen Nutzwagenleistung (Nkm) ist als eine Richtgröße aufzufas-
sen. Deren tatsächliche Höhe wird erst im Zuge der konkreten Angebotsplanung ermit-
telt. Die Angaben der voraussichtlichen jährlichen Besetztkilometer bei den alternativen 
Bedienungen sind grobe Schätzungen, die sich aus der durchschnittlichen Inanspruch-
nahme der vergangenen Jahre ableiten (2010-2013). 

 

Linienbündel Linien 

2 Hess. Lichtenau – Eschwege – Mühlhausen 200, 230, 232, 290 

3 Ringgau 240, 241, 250, 259 

201 Gelstertal – Lossetal 204, 205, 206, 207, 209, 210 

202a Witzenhausen Stadtbus 211.1-2 

202b Witzenhausen – Neu-Eichenberg 214, 217, 218, 219, 220 

203 Meißner 222, 225, 229 

204 Stadtbus Eschwege 231.1-5, 239.1-2 

205 Eschwege – Wanfried 234, 235, 236 

206 Wehretal 221, 223, 224 

207 Stadt Bad Sooden-Allendorf – Werratal 215, 215.A-B, 216.1-2 

209 Sontra 251, 252, 260 

Tab. VI-1: Linienbündel für den straßengebundenen ÖPNV im Werra-Meißner-Kreis 

[eigene Zusammenstellung] 
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Fahrgastpotenzial bei berufsbedingten Wegen. Eine Erhöhung der Erwerbstätigen-
quote kann diesen Trend wieder in Ansätzen ausgleichen. Hierbei ist aber die raum-
strukturell bedingte unterschiedliche Bedeutung des öffentlichen Verkehrssystems 
für beruflich induzierte Wege zu berücksichtigen, denn dieses nimmt bei diesem 
Wegezweck innerhalb ländlicher Räume im Vergleich zu Verdichtungsräumen nur 
eine nachgeordnete Rolle ein und wird nennenswert nur für längere Berufswege in 
die Oberzentren genutzt. 

1.2 Künftige Seniorengenerationen und ÖPNV-Nutzung 

Einwohner 
nach Altersgruppen 

Ausgangs-
werte 
2010 

Projektions-
werte 
2020 

Veränderungen 2010-2020 

absolut relativ 

bis 6 Jahre (KiGa-Kinder) 4.849 4.985 136 2,8 %

6- bis 9-Jährige (Grundschüler) 3.521 3.336 -185 -5,3 %

10- bis 19-Jährige (Schüler wei-
terführende Schulen, Azubis) 

11.343 8.911 -2.432 -21,4 %

20- bis 44-Jährige (hochmobile 
Altersgruppe) 

32.229 29.192 -3.037 -9,4 %

45- bis 64-Jährige (dito) 31.464 30.917 -547 -1,7 %

65- bis 74-Jährige (Senioren) 13.026 12.709 -317 -2,4 %

75 Jahre u. älter (Hochbetagte) 11.693 12.724 +1.031 8,8 %

gesamt 108.125 102.774 -5.351 -4,9 %

Tab. VII-1: Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung im Werra-Meißner-Kreis bis 2020 

[eigene Zusammenstellung; Daten nach Regierungspräsidium Kassel 2009, S.177 ff.] 

 

Auffällig im Werra-Meißner-Kreis ist die rückläufige Einwohnerentwicklung auch bei 
den Senioren zwischen 65 und 74 (vgl. Tab. VII-1). Lediglich die Anzahl der über 75-Jäh-
rigen (Hochbetagte) wird ungeachtet einer sinkenden Gesamteinwohnerzahl weiter 
zunehmen. Es kann aber nicht damit gerechnet werden, dass die größer werdende 
Gruppe der älteren Senioren die schwindende Nachfrage seitens der Jugendlichen als 
Fahrgäste im ÖPNV mengenmäßig ansatzweise ersetzt. 

Für diese These spricht, dass immer mehr Senioren – besonders auch in ländlichen Räu-
men – über einen Führerschein und auch noch im höheren Alter über einen permanen-
ten Zugang zu einem Pkw verfügen, der weiterhin in ihrer Alltagsmobilität zum Einsatz 
kommt. In Nordhessen (NVV-Gebiet ohne den Landkreis Hersfeld-Rotenburg) waren 
bereits 2002 nur 14 % aller Haushalte ohne Zugang zu einem eigenen Pkw (vgl. Pla-
nungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main et al. 2005, S. 13). Seit dem Erhe-
bungsjahr der MiD 2002 hat die allgemeine Motorisierungsrate weiter zugelegt. 

Der erhöhte Führerscheinbesitz trifft in besonderem Maße auf Seniorinnen zu. Durch 
den sog. Kohorteneffekt werden im kommenden Jahrzehnt hessenweit nahezu 9 von 
10 Seniorinnen über einen Führerschein verfügen. Dann werden sie mit den Männern 
ab 60 Jahren aufwärts gleichauf liegen, bei denen 2002 in Hessen schon eine Führer-
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scheinquote von 90 % festgestellt wurde (vgl. Planungsverband Ballungsraum Frank-
furt/ Rhein-Main et al. 2005, S. 18). Außerdem hat ein Großteil der künftigen Senioren-
generation außerhalb der Ballungsräume über Jahrzehnte einen „automobilen“ Le-
bensstil adaptiert, dessen Routinen auch nach Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbsle-
ben fortgeführt werden. 

Die Ergebnisse der darauffolgenden Erhebung „Mobilität in Deutschland 2008“ (MiD 
2008) zeigen, dass die Außer-Haus-Anteile und die Mobilitätsraten unter Senioren von 
2002 bis 2008 bundesweit merklich zugenommen haben. Diese und andere, aktuelle 
Mobilitätsbefragungen lassen den Schluss zu, dass die Mobilitätsraten der mobilen Se-
nioren in den letzten Jahren weiter gestiegen sind, besonders in den Städten, wo die 
Nahmobilität deutlich ausgeprägter ist. Gerade die mobilen männlichen Senioren sind 
dabei sogar mobiler als mobile männliche Erwerbstätige, bezogen auf die Anzahl der 
unternommenen Wege. 33 

Gegenüber den Erwerbstätigen ist der Anteil der Immobilen unter den Hochbetagten 
jedoch deutlich höher. Für Senioren entfallen die Gründe, täglich Wege zu einem Ar-
beitsplatz zurückzulegen. Die Wegehäufigkeit in Bezug auf alle Personen verringert 
sich mit zunehmendem Alter allmählich, da nicht jeden Tag Wege unternommen wer-
den müssen, so dass der Anteil der täglich mobilen Personen signifikant zurückgeht. 
Auch die zurückgelegten Entfernungen nehmen nach Wegfall der maßgebenden Grün-
de deutlich ab. Stattdessen findet im Alltag eine vermehrte Orientierung auf das Woh-
numfeld bzw. innerhalb der Wohngemeinde statt. 

Bei kurzen Wegen im Wohnumfeld hat es der ÖPNV aber mit systembedingten Nachtei-
len zu tun, vor allem außerhalb von Großstädten und größeren Mittelstädten mit ent-
sprechenden ÖPNV-Angeboten, die auch für kürzere Distanzen ausgelegt sind (dichte 
Fahrtenfolgen in einem engmaschigen Haltestellennetz). Im Nahbereich bis zu 1 km 
überwiegen deutlich über alle Raumkategorien das Zu-Fuß-Gehen und das Fahrradfah-
ren, die zusammen auch noch bei Wegen bis zu einer Länge von 2 km einen sehr hohen 
Anteil an der Verkehrsmittelwahl haben (vgl. Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/ 
Rhein-Main et al. 2005, S. 52). 

1.3 Auswirkungen von Entwicklungen im Schulsystem auf 
den ÖPNV 

Externe und interne Entwicklungen des Schulsystems und der Schulstandorte beeinflus-
sen die Verkehrsnachfrage im ÖPNV-System hinsichtlich Fahrgastaufkommen, Wegelän-
gen oder Bedienzeiten und ziehen Angebotsanpassungen besonders im straßengebun-
denen ÖPNV nach sich. Eine Auswahl wichtiger Einflussfaktoren und deren Auswirkun-
gen werden in Tab. VII-2 stichwortartig besprochen, wobei diese Liste allgemein und 
nicht konkret auf den Werra-Meißner-Kreis zu verstehen ist. 

                                                 
33 Eine „mobile“ Person unternimmt im Gegensatz zu einer „immobilen“ Person mindestens ei-

nen außerhäuslichen Weg am Tag. 
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Externe und interne Entwicklungen in 
Bezug auf das Schulsystem 

Auswirkungen auf den ÖPNV 

sofern ein Gymnasium acht Jahrgangsstufen 
anbietet („G8“) 

um eine Jahrgangsstufe reduziertes Fahrgast-
aufkommen im schulbezogenen Verkehr 

 ggf. Rückverlagerung von MIV-Mitfahrten auf 
den ÖPNV, da weniger Schüler das Führer-
scheinalter erreicht haben werden 

inklusive Bildung34 Beförderung von Schülern mit Mobilitätsein-
schränkungen oder anderen Beeinträchtigun-
gen vorzugsweise im allgemeinen Linienver-
kehr nach § 42 PBefG und im SPNV anstatt im 
freigestellten Schülerverkehr 

 Einsatz von barrierefreien bzw. entsprechend 
geeigneten Fahrzeugen im Busverkehr und 
beim AST (sofern AST für die Beförderung von 
Schülern mit Behinderungen vorgesehen ist) 

 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen ent-
lang von Linien für den Ausbildungsverkehr 

Tab. VII-2: Auswirkungen von Entwicklungen im Schulsystem auf den ÖPNV 

[eigene Zusammenstellung] 

1.4 Tendenzen der Mobilitätsentwicklung 

Für die Bewertung der zukünftigen Entwicklung von Mobilität und Motorisierung der 
Bevölkerung liegen keine spezifischen Daten für den Werra-Meißner-Kreis vor. Aufbau-
end auf bundesweiten Untersuchungen können jedoch allgemeine Entwicklungsten-
denzen herausgearbeitet werden, die vom Grundsatz auch für das Untersuchungsgebiet 
zu erwarten sind. 

Der demografische Wandel wird in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren deutlich 
spürbare Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten und damit auf das Verkehrsauf-
kommen haben. 

Im Kontext mit den Entwicklungen der oben dargestellten Rahmenbedingungen sind 
folgende Auswirkungen auf die zeitliche und räumliche Verkehrsverteilung zu erwarten 
(MiD 2008): 

 der Motorisierungsgrad der privaten Haushalte wächst weiter; 

 der Berufsverkehr verliert weitere an Bedeutung, insbesondere in den frühen Mor-
genstunden (vor und während der morgendlichen HVZ); 

 die Verkehrsspitzen werden sich mengenmäßig abflachen, vor allem in den Nachmit-
tagsstunden (mittägliche bzw. nachmittägliche HVZ); 

                                                 
34 Inklusive Bildung bedeutet in diesem Kontext, dass für Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-

tigungen die Möglichkeit geschaffen werden muss, eine Regelschule zu besuchen, falls der aus-
drückliche Wunsch seitens der Schüler oder der Eltern danach besteht. 
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 der Einkaufs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr gewinnt gegenüber dem Berufsver-
kehr an Bedeutung, die prognostizierte Zunahme der Ein-Personen-Haushalte führt 
zu deutlich mehr Versorgungswegen; 

 Prognose: Zunahme des Fahrtenbedarfs an werktäglichen Vormittagen, insbesondere 
durch ältere Seniorinnen; 

 die Dezentralität der Verkehrsverteilung im Einkaufs- und Freizeitverkehr nimmt zu 
und erschwert damit eine Bündelung der Verkehrsströme; 

 zukünftig werden das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsleistung im Personen-
verkehr weiter zunehmen, dabei wird insbesondere der Freizeitverkehr deutlich an 
Bedeutung gewinnen; 

 die in den letzten zehn Jahren erkennbaren Trends eines verstärkten multimodalen 
Verkehrsverhaltens und einer intensiveren ÖPNV-Nutzung bei den jüngeren Alters-
gruppen sowie einer höheren Pkw-Affinität und einer geringeren ÖPNV-Affinität in 
der Mobilität bei den Senioren könnten sich noch stärker ausprägen. 

Für die schulverkehrsrelevante Altergruppe wird bis zum Jahr 2020 ein deutlicher Rück-
gang um bis zu 18 % prognostiziert (vgl. Regierungspräsidium Kassel 2009, S. 177 ff.), 
welcher in der Konsequenz vorraussichtlich starke Rückgänge im Bereich des Schüler-
verkehrs bedingt (vgl. Kap. VII 1.3). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sollte 
die zukünftige Busnetzgestaltung im Werra-Meißner-Kreis – soweit möglich – rechtzei-
tig im Kontext mit eventuellen infrastrukturellen Veränderungen erfolgen, wie Schlie-
ßungen bzw. Zusammenlegungen von Schulstandorten. 

 

Altersgruppe Tendenzen der ÖPNV-
Nutzung bis 2020 

Entwicklung der 
ÖPNV-Affinität 

0 bis 5 Jahre   

6 bis 9 Jahre  /   

10 bis 15 Jahre   

16 bis 19 Jahre   

20 bis 44 Jahre   /  

45 bis 64 Jahre   

65 bis 74 Jahre  /   

75 und älter   /  

Tab. VII-3: Entwicklung der ÖPNV-Nutzung bis 2020 nach Altersgruppen 

[eigene Zusammenstellung] 

 

Auffällig ist, dass im Werra-Meißner-Kreis auch für die Altersgruppe der zunehmend 
mobileren, „jungen Senioren“ (65- bis 75-Jährige) bis zum Jahr 2020 ein Rückgang er-
wartet wird (vgl. Tab. VII-1 in Kap. VII 1.2). Lediglich in der Altersgruppe der Hochbe-
tagten (i. e. der über 75-Jährigen) wird eine Einwohnerzunahme zu verzeichnen sein. 
Die Senioren nehmen heute intensiver am gesellschaftlichen Leben teil und leben nicht 
mehr so zurückgezogen wie noch vor wenigen Jahrzehnten üblich. Die Mobilität der 
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(aggregierte) Maßnahmen Erläuterungen Wirkung 

die lokale Linie 218 wird nur noch auf 
dem Gebiet der Stadt Witzenhausen 
verkehren, durchgehende Fahrten im 
straßengeb. ÖPNV auf dem Korridor 
Witzenhausen – Hann. Münden ent-
fallen (Ersatz auf dem Gebiet der 
Stadt Hann. Münden durch ZVSN) 

durch den Wegfall der durchgehen-
den Verbindungen auf der Linie 218 
sind für diese Relation Nachfragerück-
gänge im Jedermann-Verkehr zu er-
warten, vor allem aus den Stadtteilen 
ohne SPNV zur jeweils anderen Kern-
stadt (Mittelzentrum) 



größere investive Maßnahmen in die 
kommunale Infrastruktur für den 
ÖPNV: Umbau oder Neuanlage von 
Zentralen Busbahnhöfen und vieler 
Haltestellen auf dem Stadt- bzw. Ge-
meindegebiet (Witzenhausen) 

durch flächenhafte Erneuerung von 
Haltestellen werden das ÖPNV-System 
im Allgemeinden und Umsteigebe-
ziehungen im Besonderen attraktiver, 
darüber hinaus wird der öffentliche 
Raum städtebaulich aufgewertet 



Ausbau flankierender, kommunaler 
Infrastrukturen (Schnittstellen) ent-
lang von Bahnstrecken (Sontra) 

zeitgemäße Anlagen für P+R, B+R 
und den straßengebundenen ÖPNV 
erweitern das Einzugsgebiet von 
Bahnstationen, fördern den Umstieg 
auf den SPNV und sorgen für ein 
funktionales Bahnhofsumfeld 



kleinere investive Maßnahmen in die
kommunale Infrastruktur für den 
ÖPNV: Aus-/Neu-/Umbau von Halte-
stellen (Positionen, Wartehallen) 

in Bezug auf das Verkehrsangebot 
handelt es sich um flankierende Maß-
nahmen, die aber die Reisequalität 
erkennbar verbessern und zu einem 
barrierefreien ÖPNV beitragen 



Tab. VII-4: Prognose der Wirkungen von Maßnahmen auf die Fahrgastnachfrage 

[eigener Entwurf] 

 

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen für den schienen- und straßenge-
bundenen ÖPNV wird in der Gesamtschau das Fahrgastaufkommen (Summe aus Jeder-
mann-Verkehr und ausbildungsbezogenem Verkehr) im Kreisgebiet bis 2019 dennoch 
leicht nachlassen (um ca. -5 %). Verantwortlich für den Rückgang sind im Wesentlichen 
die demographisch bedingten Rückgänge bei ausbildungsbezogenen Wegen (Schüler-
verkehr), die in ländlichen Räumen einen beträchtlichen Anteil an der Gesamtnachfrage 
im ÖPNV ausmachen. 

Die SPNV-Verbindung Eichenberg – Witzenhausen – Kassel sowie die nachfragestärke-
ren Siedlungs- und Verkehrsachsen entlang der regionalen Buslinien im Kreisgebiet ste-
hen für leichte Fahrgastzuwächse im Jedermann-Verkehr. Mit den geplanten Angebots-
erweiterungen auf allen regionalen Buslinien werden Chancen für Fahrgastgewinne im 
Berufs-, Freizeit- und Gelegenheitsverkehr verbunden. 

Dem steht bis zum Ende des Geltungszeitraumes des Nahverkehrsplans (2019) ein ab-
nehmendes Fahrgastaufkommen (ca. -15 %) in den Achsenzwischenräumen gegenüber, 
die hauptsächlich von lokalen Linien bedient werden. Vor allem der lokale Busverkehr 
ist – mit Ausnahme der Stadtbusse – eindeutig auf den Ausbildungsverkehr ausgerich-
tet, da für den Jedermann-Verkehr oftmals alternative Bedienungen (an Ferienwerk-
tagen, an Wochenenden und Feiertagen) ein ausreichendes Angebotsniveau bieten. 

Grundlage der vorangegangenen Abschätzung sind die Strukturen und die erkennbaren 
Trends zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nahverkehrsplans (z. B. Demographie). 
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AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AST Anruf-Sammel-Taxi 

AT Aufgabenträger bzw. Aufgabenträgerorganisation 

B Bundesstraße 

BAB Bundesautobahn 

BGG Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstel-
lungsgesetz 

BOKraft Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 

BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen 

B+R „Bike and Ride” („Fahrrad und Reisen”) 

CD Corporate Design 

DB Deutsche Bahn AG 

DB AG Deutsche Bahn AG 

DFI Dynamische Fahrgastinformation 

DIN Deutschen Institut für Normung 

DSA Dynamische Schriftanzeiger (vereinfachte DFI der DB AG) 

EA Kreisfreie Stadt Eisenach 

EAV Einnahme-Aufteilungs-Verfahren 

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

E DIN Entwurf zur DIN-Norm 

EEV Enhanced Environmentally Friendly Vehicle 

(„erhöht/verbessert umweltschonendes Fahrzeug“) 

EG je nach Kontext: Europäische Gemeinschaft oder Empfangsgebäude 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

ESW Werra-Meißner-Kreis 

ET Elektrotriebwagen/-triebzug 

EU Europäische Union 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

EW Eichsfeldwerke (Kreiswerke Eichsfeld) 

EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 

F Feiertag 

FAG Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzaus-
gleichsgesetz) 

FrStllgV Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vor-
schriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung) 
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GNO Gemeinsame Nahverkehrsorganisation 

GG Grundgesetz 

GÖ Landkreis Göttingen 

GPRS General Packet Radio Service („Allgemeiner paketorientierter Funkdienst“) 

GPS Global Positioning System 

GS Grundschule 

GVFG Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) 

GZ Grundzentrum 

HE Hessen 

HEF Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

HEF-ROF Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

HLB Hessische Landesbahn GmbH 

HMWVL Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

HNA Hessische/Niedersächsische Allgemeine Zeitung 

HessBGG Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz 

HÖPNVG Hessisches ÖPNV-Gesetz 

HR Schwalm-Eder-Kreis 

HSchG Hessisches Schulgesetz 

HVZ Hauptverkehrszeit 

HW Hauptwohnsitz 

IBIS Integriertes Bordinformationssystem 

IC InterCity 

ICE InterCity-Express 

IG Interessengemeinschaft 

ITF Integraler Taktfahrplan 

KBS je nach Zusammenhang: Kursbuchstrecke oder Kreisberufsschule 

Krad Kraftrad 

KS Kreisfreie Stadt Kassel oder Landkreis Kassel (je nach Kontext) 

kV Kilovolt (1.000 Volt) 

KVG Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG 

K+R „Kiss and Ride” („Bringen/Abholen und Reisen”) 

LB Linienbündel 

LE Low-Entry („Tiefeinstieg“) 

LEP Landesentwicklungsplan 

LK Landkreis 

LHO Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer e. V. 
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LNO Lokale Nahverkehrsorganisation 

LR Ländlicher Raum 

LSA Lichtsignalanlage („Ampel“) 

MHL Mühlhausen/Thüringen 

MiD Mobilität in Deutschland 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

Mo-Fr Montag bis Freitag (an Werktagen) 

MZ Mittelzentrum 

N Nachtschwärmer 

NASA Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 

NF Niederflurfahrzeug 

NI Niedersachsen 

NMIV Nichtmotorisierter Individualverkehr 

NSE Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH 

NVP Nahverkehrsplan 

NVS Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH 

NVV Nordhessischer VerkehrsVerbund – Verkehrsverbund und Fördergesellschaft 
Nordhessen mbH 

NVZ Normalverkehrszeit 

NW Nebenwohnsitz 

NWM Nahverkehr Werra-Meißner Kommunale Organisationsgesellschaft mbH 

NZ Nichtzentraler Ort (Stadt-/Ortsteil ohne zentralörtliche Funktion) 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

OR Ordnungsraum 

OT Ortsteil (Stadtteil) 

ÖV Öffentlicher Verkehr 

OZ Oberzentrum 

PBefG Personenbeförderungsgesetz 

Pkm Personenkilometer 

P+R „Park and Ride” („Parken und Reisen”) 

QMS Qualitätsmanagementsystem 

R Regionalzugstrecke im NVV 

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung 

RASt Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

RB Regionalbahn 

RBK Regionalbahn Kassel GmbH 

RBL Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 
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RE Regional-Express 

RegG Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 

RKH Regionalverkehr Kurhessen GmbH 

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

RT RegioTram (bzw. RegioTram-Fahrzeug) 

RTB RegioTram Betriebsgesellschaft mbH 

S Schulwerktag 

Sa Samstag 

SEV Schienenersatzverkehr 

SGB Sozialgesetzbuch 

SJ Schuljahr 

So Sonntag 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

SVZ Schwachverkehrszeit 

SZ Schulzentrum 

T Tram 

TH Thüringen 

UH Unstrut-Hainich-Kreis 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

VM Verkehrsgesellschaft Mittelhessen GmbH 

VR Verdichtungsraum 

VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

VSN Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen 

VT Verbrennungstriebwagen/-triebzug 

VU Verkehrsunternehmen 

WAK Wartburgkreis 

WE Wochenende 

WIZ Witzenhausen 

ZDD Zentrale Datendrehscheibe 

ZOB Zentraler Omnibusbahnhof 

ZVSN Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen 

= Gleichstrom 

~ Wechselstrom 
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I Einleitung und Rechtsrahmen 

Anlage I-01 Verfahrensbegleitende Materialien: 1. Sitzung der Regionalkonferenz 

Anlage I-02 dito: 2. Sitzung der Regionalkonferenz 

Anlage I-03 dito: 3. Sitzung der Regionalkonferenz 

Anlage I-04 Liste der am förmlichen Anhörungsverfahren beteiligten Institutionen 

Anlage I-05 Synopse aus Stellungnahmen und Kommentierungen aus dem förmlichen 
Anhörungsverfahren (wird für Endfassung nachgereicht) 

II Bestandsaufnahme 

Anlage II-01 Einwohner der Städte und Gemeinden 

Anlage II-02 Einwohner und Zentralitätsstufen der Stadt- und Ortsteile 

Anlage II-03 Altersverteilung der Einwohner in den Städten und Gemeinden 

Anlage II-04 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort 

Anlage II-05 Schulen und Schülerzahlen 

Anlage II-06 Touristische Eckwerte für die Städte und Gemeinden 

Anlage II-07 Liste der Bahnstationen im Werra-Meißner-Kreis und deren Merkmale 

Anlage II-08 Verkehrliche Merkmale der ÖPNV-Linien (Liniensteckbrieflisten) 

Anlage II-09 Liniennetzplan des NVV für den Werra-Meißner-Kreis 

Anlage II-10 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ein-, Aus- und Binnenpendler 

Anlage II-11 Matrix der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ein- und Auspendler 

Anlage II-12 Schülerverflechtungen der Mittel- und Oberstufenschulen 

Anlage II-13 Motorisierungsraten in den Städten und Gemeinden 

Anlage II-14 Verkehrsmengenkarte (MIV) für den Werra-Meißner-Kreis 

III Anforderungsprofil 

Anlage III-01 NVV-weite Mindestanforderungen an die Qualität der im straßengebun-
denen ÖPNV eingesetzten Fahrzeuge 

Anlage III-02 Fahrgastinformation: Vitrinenbestückungen für die Bereiche Bahn, Regio-
nalverkehr und Stadtbus 

IV Schwachstellenanalyse 

Anlage IV-01 Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Orten unterschiedlicher 
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V Angebotskonzept 
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VI Linienbündelung 

Anlage VI-01 Linienbündelsteckbriefe 

VII Maßnahmenwirkung und -bewertung 
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